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PRÄAMBEL 
 

Aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB), der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und 
der Baunutzungsordnung (BauNVO) erlässt die Gemeinde Pirk folgende 
 
 
 

Satzung 
 

zur Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung für das Gewerbe- 
und Mischgebiet „Schloßpaint I“, Gemeinde Pirk, bestehend aus den Planzeichnun-
gen, den textlichen Festsetzungen und Bebauungsvorschriften, der Begründung und 
den grünordnerischen Festsetzungen: 
 
 

§ 1 Der Bebauungsplan für das Gewerbe- und Mischgebiet „Schloßpaint I“ mit inte-
grierter Grünordnung vom 21.03.2019 wird beschlossen. 

 
 
§ 2 Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft. 
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I. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 
BauGB 

 In Ergänzung zu den planlichen Festsetzungen gelten folgende textliche Festsetzun-
gen als Bestandteil der Satzung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung: 

 

1.  Art der baulichen Nutzung  
 Entsprechend § 8 BauNVO wird ein Gewerbe- und entsprechend § 6 BauNVO ein 

Mischgebiet festgesetzt. 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die nach § 8 (3) Nr. 1 ausnahmsweise zugelassen werden kön-
nen, sind im Gewerbegebiet nicht zulässig. 

 Das Mischgebiet wird gemäß den planerischen Festsetzungen in ein MI 1 und ein MI 
2 horizontal gegliedert. Im MI 1 (Mischgebiet mit Schwerpunkt Gewerbe) sind Nut-
zungen nach § 6 (2) Nr. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BauNVO zulässig (Wohngebäude, Ge-
schäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes; sonstige Gewerbebetriebe; Anlagen 
für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke; Gartenbaubetriebe). 

 Im MI 2 (Mischgebiet mit Schwerpunkt Wohnen) sind Nutzungen nach § 6 (2) Nr. 1, 
2 und 3 BauNVO zulässig (Wohngebäude; Geschäfts- und Bürogebäude; Einzelhan-
delsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes). 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung  
 Die überbaubaren Flächen sind durch Baugrenzen in Verbindung mit der Grund-

flächenzahl und Geschossflächenzahl festgesetzt.  
  

 Das zulässige Höchstmaß der baulichen Nutzung beträgt (Hinweis: Berechnung nach 
§ 19 BauNVO): 

 

 Maximal sind zwei Geschosse zulässig (II). 
 

 GE: Grundflächenzahl (GRZ): 0,8 
 MI: Grundflächenzahl (GRZ): 0,6 
 

 Traufhöhe/Wandhöhe: die maximale Wandhöhe beträgt im Gewerbegebiet 10,00 
m, die maximale Firsthöhe 12,50 m; im Mischgebiet beträgt die max. Wandhöhe                   
8,50 m, die max. Firsthöhe 10,00 m. 

 

  Die Firstrichtung ist frei wählbar. 
 

 Die maximale Wandhöhe von Garagen beträgt 3,00 m. 
 

 Die Höhenlage der Gebäude (FFOK EG) wird im Gewerbegebiet auf max. 389,00 m 
NN festgesetzt. Im Mischgebiet darf die Höhenlage der Gebäude max. 0,50 m über 
der Bezugshöhe (Straßenniveau Schloßpaint bzw. Stichstraße im Bereich der Ge-
bäudemitte) liegen. 

 

 Die Bezugshöhe bei der Ermittlung der Wandhöhe ist die Straßenanschnittskante 
bzw. Gehweganschnittskante der Straße Schloßpaint im Bereich der Gebäudemitte 
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des jeweiligen Gebäudes (Hauptgebäude und Garagen). Die Wandhöhe wird defi-
niert von der Bezugshöhe (Straßenniveau Schloßpaint Mitte Hauptgebäude und Ga-
rage) bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenkante der Außenwand. 

  
 

3.  Stellplätze und Garagen/Carports/Zufahrten 
 Der Abstand zwischen Straße und Garagen/Carports (Stauraum) muss mindestens           

5 m betragen und darf nicht eingezäunt werden. 
 Pro Wohneinheit (MI 2) sind mindestens zwei Stellplätze zu errichten (auch in Gara-

gen, Carports und im Bereich des Stauraums). 
 Zufahrten sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, im Ge-

werbegebiet an der Ostseite, im Mischgebiet 1 an der Ostseite und im Mischgebiet 
2 an der Westseite und zur Stichstraße. 

  

4. Dachgestaltung, Fassaden   
 Zulässig sind Flach-, Pult (auch versetzte Pultdächer), Sattel-, Zelt- und Walmdächer. 

Die maximal zulässige Wand- und Firsthöhe bei den Gebäuden ist einzuhalten (siehe 
unter 2.).  

 Bei der Nutzung der Solarenergie auf Dächern sind zur Vermeidung von Blendwir-
kungen reflexionsarme Solarmodule zu verwenden. Bei Flachdächern sind aufge-
ständerte Solarmodule bis zu einer Höhe von 0,75 m gegenüber der Dachoberfläche 
zulässig. 

 An den Fassaden und Dächern sind sich spiegelnde und grelle Materialien unzuläs-
sig. 

 Bei Blechbedachungen ist nur eine Ausführung als Titanzink oder als profilierte 
Blecheindeckung, z.B. Kalzip, zulässig. 

 

 

5. Einfriedungen 
 Die Höhe der Einfriedungen darf im Gewerbegebiet ein Maß von 2,0 m nicht über-

schreiten (im Mischgebiet 1,50 m). Mauern, die dem Lärmschutz dienen, sind in-
nerhalb der Baugrenzen bis 4,0 m Höhe zulässig. Zur Minderung der Außenwirkun-
gen sind diese mit größeren Sträuchern dicht einzugrünen (Pflanzqualität Solitär-
sträucher mindestens 100-150). Ansonsten sind Mauern lediglich im Gewerbegebiet 
bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig.  

  

6. Aufschüttungen und Abgrabungen 
 Geländeaufschüttungen sind ausschließlich bis zu den festgesetzten max. Höhen der 

Gebäude zulässig. Im Falle von Geländeabgrabungen ist darauf zu achten, dass kein 
Grundwasser freigelegt wird. Auffüllungen und Abgrabungen an der Grundstücks-
grenze sind dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. 

 Die Geländeanpassung im Grundstücksrandbereich hat durch Böschungen zu erfol-
gen. Mauern sind an der Grundstücksgrenze nicht zulässig. Die Böschungen sind so 
auszubilden, dass den Nachbargrundstücken über den natürlichen Abfluss hinaus 
kein zusätzliches Oberflächenwasser zugeführt werden darf, und die Böschungen 
ausreichend standsicher und stabil gegen Abschwemmungen sind. Der Mindestab-
stand des Böschungsfußes von der Grundstücksgrenze beträgt 1,0 m. Sollten am 
Böschungsfuß Entwässerungseinrichtungen erforderlich werden, vergrößert sich der 
Abstand im Bedarfsfall entsprechend. 
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7. Werbeanlagen 
 Die Fläche freistehender Werbeanlagen ist im Gewerbegebiet auf 3,50 m² begrenzt. 

Im Mischgebiet sind Werbeanlagen bis max. 1,0 m² Ansichtsfläche nur am Ort der 
Leistung an Einfriedungen und Fassaden in Erdgeschoßhöhe zulässig. Bei allen Wer-
beanlagen sind spiegelnde und grelle Farben sowie sich drehende Anlagen und 
Leuchtreklamen mit Wechsellicht unzulässig. 

 
8. Festsetzungen zum Schallschutz 

In der Nordhälfte der Mischgebietsfläche MI 1 sind an den West- und Südfassaden 
der Gebäude nur ausnahmsweise zu Reinigungs- und Wartungszwecken öffenbare 
Fenster von schutzbedürftigen Räumen (Definition siehe unten) zulässig. 
 

In der Südhälfte der Mischgebietsfläche MI 1 sind an den West- und Nordfassaden 
der Gebäude nur ausnahmsweise zu Reinigungs- und Wartungszwecken öffenbare 
Fenster von schutzbedürftigen (Definition siehe unten) zulässig. 
Von den obigen Festsetzungen zur Nordhälfte der Mischgebietsfläche MI 1 kann ab-
gewichen werden, wenn der rechnerische Nachweis durch geeignete Fachbüros 
ergibt, dass geeignete bauliche Maßnahmen getroffen werden können, welche si-
cherstellen, dass sich an den Südfassaden der Gebäude keine Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an Fenstern von schutzbedürftigen Räumen er-
geben. 
 
Schutzbedürftige Räume sind: 

- Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

- Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten; 

- Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 

- Büroräume; 

- Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 
 

Innerhalb der Gewerbegebietsfläche sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig 
deren Geräusche die nachfolgend aufgeführten Emissionskontingente nach DIN 
45691 „Geräuschkontingentierung“ von tagsüber (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und 
nachts (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) nicht überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung 
der Emissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. Die Rele-
vanzgrenze aus DIN 45691:2006-12 ist zu beachten. 
 

Teilfläche LEK,Tag 

dB(A) 

LEK,Nacht 

dB(A) 

GE 1 53 38 

GE 2 54 39 
 

Tabelle 1: Emissionskontingente (LEK) 

Zusatzkontingente: 

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren erhöhen sich die 

Emissionskontingente LEK um folgende LEK,ZUS,k:  
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Abgrenzung Sektor   Zusatzkontingent 

Bezugspunkte LEK,ZUS,k,  

Tag 

dB(A) 

LEK,ZUS,k,  

Nacht 

dB(A) 

 Anfang Ende   
RW HW RW 

 
HW 

 Bezugs-
punkt 

4511495,66 5499653,17 
A 4511571,58 5499664,31 4511412,46 5499613,84 5 5 
B 4511412,46 5499613,84 4511544,27 5499690,27 7 7 
C 4511544,27 5499690,27 4511574,22 5499696,06 4 4 
D 4511574,22 5499696,06 4511571,58 5499664,31 0 0  

 
Tabelle 2: Zusatzkontingente 
 

RW: Rechtswert HW: Hochwert Gauss-Krüger. Koordinaten (DHDH90, 
Rauenberg, Bessel) Zählrichtung im Uhrzeigersinn 
 
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) der Norm für 
die Immissionsorte innerhalb der in der Tabelle genannten Richtungssektoren LEK,i 

durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. 
 
Genannte Vorschriften und Normen sind bei der Firma Beuth Verlag GmbH, Berlin 
zu beziehen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert niederge-
legt. Während der Öffnungszeiten können sie auch bei der Verwaltung eingesehen 
werden. 

 
 

9. Grünordnerische Festsetzungen und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

 

9.1 Allgemeine grünordnerische Festsetzungen 
 Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der 

Oberfläche anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und fachgerecht in maximal 
2,0 m hohen Mieten zwischen zu lagern. 

 Auch sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder Bo-
denverunreinigungen, sind zu vermeiden. 

 Des Weiteren ist die Bodenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken (§ 1a Abs. BauGB). 

 Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind, soweit nicht durch andere Festsetzungen 
gesondert geregelt, in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Lei-
tungen zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträg-
lich verlegte Leitungen sind in den genannten Abständen an Anpflanzungen vorbei-
zuführen.  

 Die Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen gemäß dem Merkblatt „Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen (Stand 2013) sind zu berücksichtigen. 
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 Ausgleichsflächen-Zuordnungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB 
 

 An anderer Stelle als am Ort des Eingriffs in Natur und Landschaft außerhalb des 
Geltungsbereichs wird die erforderliche Ausgleichsfläche gemäß § 9 Abs. 1a (3) 
BauGB verbindlich zugeordnet. 

 Die Ausgleichsflächen werden allen Grundstücken des Gewerbe- und Mischgebiets 
gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB zugeordnet. Die festgesetzte Ausgleichsfläche und 
die Ausgleichsmaßnahmen gemäß den entsprechenden planlichen Festsetzungen 
außerhalb des Geltungsbereichs auf externen Kompensationsflächen dienen dem 
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die Bebauung und Erschlie-
ßung. 

 
 

9.2 Besondere grünordnerische Festsetzungen 
 

9.2.1 Allgemeines 
 Im Baugebiet sind auf privaten Grünflächen entsprechend den planlichen und textli-

chen Festsetzungen Begrünungs- und Pflanzmaßnahmen und auf externen Kom-
pensationsflächen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Die Ausfüh-
rung hat im Zuge der Erschließungsmaßnahmen zu erfolgen. 

 Die Gehölzpflanzungen und Einzelbäume sind fachgerecht zu pflegen und zu unter-
halten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind in der nachfolgenden Pflanzperiode 
nachzupflanzen. 

 

9.2.2 Begrünungsmaßnahmen 
 

9.2.2.1 Eingrünungsmaßnahmen an der Südseite des Gewerbegebiets 
 An der Südseite des Gewerbegebiets ist gemäß den planlichen Festsetzungen eine 

1-2-reihige Hecke aus heimischen und standortgerechten Gehölzarten zu pflanzen. 
 Innerhalb des Schutzzonenbereichs der 20 kV-Doppelfreileitung sind gemäß den 

Vorgaben der Bayernwerk Netz GmbH ausschließlich niedrig wachsende Gehölze zu-
lässig. 

 
 

9.2.2.2 Im Gewerbegebiet sind mindestens 50 % der nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen (abzüglich der Flächen für den Wasserrückhalt) mit Gehölzen zu begrünen. Die 
Festsetzung unter 9.2.2.1 kann hierbei angerechnet werden. 

 Im Mischgebiet ist pro 400 m² Grundstücksfläche mindestens 1 Baum der 1. oder 2. 
Wuchsordnung zu pflanzen. Die Baumstandorte können frei gewählt werden. 

 
 
9.2.2.3 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen  
 Den vorhabensbedingten Eingriffen durch die Bebauung und Erschließung im Be-

reich des geplanten Industriegebiets werden die außerhalb des Geltungsbereichs 
liegenden Kompensationsmaßnahmen zugeordnet. Folgende Maßnahmen werden 
verbindlich festgesetzt: 

 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen auf Flur-Nr. 721 der Gemarkung Enzenrieth (Teilflä-
che von 6.885 m²); Gesamtfläche der Ausgleichs-/Ersatzfläche 8.770 m², übrige Flä-
che für zukünftige Eingriffsvorhaben anrechenbar; siehe auch Lageplan der Aus-
gleichs-/Ersatzmaßnahmen auf Flur-Nr. 721 der Gemarkung Enzenrieth: 
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- Pflanzung einer Baumreihe an der Nordseite der Kompensationsfläche aus heimi-
schen und standortgerechten Großbäumen gemäß den planlichen Festsetzungen  

- Pflanzung einer 2-3-reihigen Hecke aus heimischen und standortgerechten Gehölz-
arten der Gehölzauswahlliste im Norden der Kompensationsfläche 

- Abschieben des Oberbodens in der Grundstückssenke zur Erhöhung der Standort-
feuchte; Ausbilden flacher Ränder, damit die Flächen mähbar bleiben; Einstellen der 
Vegetationsausprägung durch Selbstbegrünung (keine Einsaaten) 

- Extensivierung des Grünlandbestandes durch vollständigen Verzicht auf Düngung, 
Pflanzenschutz und sonstige Meliorationsmaßnahmen, 2-malige Mahd, 1. Mahd 
nicht vor 01.07. des Jahres; Teilflächen von ca. 10 % sind als Altgrasfluren zu entwi-
ckeln (in den Randbereichen der Fläche im Bereich der Baumreihe und der Hecke 
(Süd- und Nordseite)), die alternierend in die extensive Grünlandnutzung einzube-
ziehen sind 

 
9.3 Gehölzauswahlliste 
 Für Gehölzpflanzungen sind in den Randbereichen des Geltungsbereichs (Südrand, 

siehe obige Festsetzung) ausschließlich folgende heimische und standortgerechte 
Gehölzarten zu verwenden (in sonstigen Bereichen empfohlen): 

 
 Liste 1 Bäume: 
 Acer campestre Feld-Ahorn (2. Wuchsordnung) 
 Acer platanoides Spitz-Ahorn (1. Wuchsordnung) 
 Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn (1. Wuchsordnung) 
 Betula pendula Sand-Birke (2. Wuchsordnung) 
 Carpinus betulus Hainbuche (2. Wuchsordnung) 
 Fraxinus excelsior Esche (1. Wuchsordnung) 
 Malus sylvestris Wild-Apfel (2. Wuchsordnung) 
 Prunus avium Vogel-Kirsche (1. Wuchsordnung) 
 Pyrus pyraster Wildbirne (2. Wuchsordnung) 
 Quercus robur Stiel-Eiche (1. Wuchsordnung) 
 Sorbus aucuparia Vogelbeere (2. Wuchsordnung) 
 Tilia cordata Winter-Linde (1. Wuchsordnung) 
 Tilia platyphyllos Sommer-Linde (1. Wuchsordnung) 

 
 Liste 2 Sträucher: 
 Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
 Corylus avellana Haselnuß 
 Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
 Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
 Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
 Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
 Prunus spinosa Schlehe 
 Rhamnus frangula Faulbaum 
 Rosa canina Hunds-Rose 
 Salix caprea Salweide  
 Sambucus nigra Schwarzer Holunder  
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 Mindestpflanzqualitäten: 
 

 Bäume:  
- Hochstamm, mit Ballen, mind. 3 x verpflanzt, mind. 14/16 cm Stammumfang 
- in geschlossene Pflanzungen integriert: Hei 2 x v. 100-150 
 

Sträucher: 
- Str. 2 x v. 60-100 
 
Zulässig sind außerdem Obstbäume als Hoch- und Halbstämme. 
 

10. Regenrückhaltebecken 
 Das Regenrückhaltebecken ist hinsichtlich Lage und Ausdehnung gemäß den planli-

chen Festsetzungen auszuführen. Die max. Tiefe gegenüber dem max. zulässigen 
Geländeniveau (389,00 m NN) beträgt 2,50 m. 

 
 

II.  HIINWEISE 
 

1. Ver- und Entsorgung 
 Die Erschließungsplanung ist rechtzeitig mit allen Versorgungsunternehmen abzu-

stimmen. Gegebenenfalls erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse sind rechtzeitig 
einzuholen.  

 Die Erschließung des Gebiets ist gesichert. 
   

2. Entsorgung bzw. Nutzung des Oberflächenwassers; Selbstschutz des Bauherrn vor 
Oberflächenwasser, Grundwasser und Schichtenwasser; Oberflächenbefestigung; 
Kanalisation 

 Das Schmutzwasser der Bauflächen ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal ein-
zuleiten. 

 Die Oberflächenwasserentsorgung wird bezüglich der Gewerbegebiete und der 
Straßenentwässerung im Trennsystem erfolgen. Die Oberflächenwässer aus dem 
Gewerbegebiet und die Straßenwässer werden in einem Regenrückhaltebecken auf 
dem Grundstück des Gewerbegebiets zurückgehalten und gedrosselt an den südlich 
liegenden Graben abgegeben. 

 Die Oberflächenwässer aus dem Mischgebiet sind, soweit diese nicht versickert 
werden können, in den Mischwasserkanal einzuleiten.  

 Der Oberflächenwasserabfluß ist durch Minimierung der versiegelten Flächen und 
sonstige Maßnahmen (Versickerung, Rückhaltung, Brauchwassernutzung) so gering 
wie möglich zu halten. Dies gilt insbesondere für die Mischgebietsflächen. 

 Generell sind sämtliche Einleitungsstellen für Abwasser unterhalb der Rückstauebe-
ne ausreichend gegen Rückstau zu sichern. Schutzmaßnahmen gegen eindringendes 
Schicht- oder Grundwasser sind durch die Bauwerber eigenständig auf ihre Erfor-
derlichkeit zu überprüfen. Auf die hohen Grundwasserstände wird hingewiesen. 

 Sofern eine Versickerung angestrebt wird, ist im Detail zu prüfen, inwieweit eine 
Eignung zur Versickerung im Sinne des Arbeitsblatts DWA-A138 „Planung, Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Versickerung des Niederschlagswassers“, April 2005, vor-
liegt (Versickerungsfähigkeit, Grundwasserflurabstand). 
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3. Regenerative Energien 
 Die Nutzung von regenerativen Energien, insbesondere der Solarenergie, wird emp-

fohlen. 
 
4. Untergrund / Baugrund / Altlasten 
 Im Vorfeld der Planungen wurde für den Bereich des Gewerbegebiets ein Bau-

grundgutachten erstellt. Auf die darin enthaltenen Vorgaben und Empfehlungen 
wird hingewiesen. Die Ausführungen gelten nur für den Bereich des Gewerbege-
biets. 

 Im Bereich des Bebauungsplans liegen keine Informationen über Altlasten oder 
Verdachtsflächen vor. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organolepti-
sche Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Boden-
veränderung oder Altlasten hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benach-
richtigen (Mitteilungspflicht gemäß Art. 1 Bay. Bodenschutzgesetz). Der Aushub ist 
z.B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaß-
nahme ist zu unterbrechen, bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 

 
5. Mögliche Beeinträchtigungen/Belästigungen aus umliegenden Nutzungen (u.a. 

Landwirtschaft) 
 Auf mögliche Beeinträchtigungen und Belästigungen sowie Einwirkungen aus der 

umliegenden landwirtschaftlichen Nutzung wird hingewiesen.  
 
6. Brandschutz 
 Auf die Beachtung der Brandschutzvorschriften wird hingewiesen. 
 
7. Hinweis zur Abfallentsorgung 
 Entsprechend der Erschließungssituation ist gegebenenfalls eine unmittelbare An-

dienung mit Müllfahrzeugen unmittelbar an den Grundstücksparzellen nicht mög-
lich. Eine detaillierte Regelung und Absprache erfolgt im Zuge der konkreten Be-
bauung der Parzellen. 

 
8. Breitbandversorgung 
 Um das Gebiet mit Breitbandtechnik versorgen zu können, sind bereits bei der Er-

schließung entsprechende Leerrohre (Speedpipes) vorzusehen. 
 
9.  Gesetzliche Grundlagen 
 Die in den Planunterlagen erwähnten gesetzlichen Grundlagen sind: 

 BauGB (Baugesetzbuch) in der Fassung vom 03.11.2017 
 

 BauNVO (Baunutzungsverordnung) in der Fassung vom 21.11.2017 
 
 BayBO (Bayerische Bauordnung), Fassung vom 14.08.2007, zuletzt geändert 

durch § 2 des Gesetzes vom 12.07.2017 (GV Bl. S. 375) 
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III. Begründung mit Umweltbericht 

 

1. Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
 Die Gemeinde Pirk möchte in dem Bereich südlich der Rothenstädter Straße weitere 

Flächen für eine gewerbliche Nutzung und gemischte Nutzungen bereitstellen. Im Be-
reich des geplanten Gewerbegebiets ist die konkrete Ansiedlung eines bereits in Pirk 
ansässigen Gewerbebetriebs geplant (in der Nähe vorhandene Produktionsstätten). 

 Der als Gewerbegebiet vorgesehene Teil des Geltungsbereichs umfasst eine Fläche 
von ca. 1 ha. Aufgrund der bereits vorhandenen Gewerbebetriebe im unmittelbaren 
Anschluss ist eine Ansiedlung besonders sinnvoll. Eine Bebauung soll in diesem Be-
reich zeitnah realisiert werden, sobald die genehmigungsrechtlichen Voraussetzun-
gen erfüllt sind.  

 Der südliche Teil des zur gewerblichen Nutzung vorgesehenen Grundstücks (Flur-Nr. 
2252 der Gemarkung Pirk) liegt trotz der intensiven Ackernutzung innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets „Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neustadt 
a.d. Waldnaab“, so dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Inan-
spruchnahme durch Erteilung einer Befreiung von den Bestimmungen der Schutzge-
bietsverordnung im Zuge der Umsetzung des Projekts geschaffen werden müssen 
(siehe hierzu Ausführungen in Kap. 2.1). Die Befreiung kann jedoch nicht zu vorlie-
gendem Bebauungsplan, sondern nur für die konkrete Errichtung des Projekts erteilt 
werden. 

 Zu den Standortalternativen siehe Ausführungen in Kap. 5.6. 
 
 Neben dem geplanten Gewerbegebiet ist darüber hinaus die Ausweisung eines hori-

zontal gegliederten kleinen Mischgebiets mit den Schwerpunkten „Wohnen“ (im öst-
lichen Teil) und „gewerbliche Nutzung“ (im westlichen Teil) vorgesehen. Mit der 
kleinräumigen Gliederung wird die mit einem Mischgebiet beabsichtigte Durchmi-
schung der unterschiedlichen Nutzungen erreicht. Im Gemeindebereich von Pirk be-
steht eine laufende Nachfrage nach solchen Bauflächen, so dass auch eine zeitnahe 
Bebauung der noch bebaubaren Mischgebietsparzellen zu erwarten ist. 

  
 

1.2 Geltungsbereich - Lage und Dimension des Planungsgebiets 
 

 Die Gesamtgröße des Geltungsbereichs beträgt 17.247 m². 
 Das geplante Gewerbe- und Mischgebiet liegt im Westen von Pirk, südlich der Rot-

henstädter Straße (Kreisstraße NEW 9). 
 Folgende Grundstücke liegen innerhalb des Geltungsbereichs: Flur-Nr. 2251 (teilwei-

se), 2252, 2252/1, 2252/2, 254, 253/6, 253/8, 253/9, 253/7 (teilweise), 253/14 der 
Gemarkung Pirk. 
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1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze und –ziele 
 

 Grundsätzliche Ziele leiten sich aus den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Re-
gionalplanung sowie aus den § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1a BauGB ab. Danach soll eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden und 
dazu beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

 
 
1.4 Bestehendes Planungsrecht, Entwicklungsgebot 
 

 Das geplante Gewerbe- und Mischgebiet ist im bestandskräftigen Flächennutzungs-
plan bereits als Gewerbe- und Mischgebiet in vollem Umfang gewidmet, so dass der 
vorliegende Bebauungsplan aus dem bestandskräftigen Flächennutzungsplan entwi-
ckelt wird. Eine parallele Änderung des Flächennutzungsplans ist deshalb nicht erfor-
derlich. 

 
 

2. Planungsvorgaben – Rahmenbedingungen der Planung 

2.1 Übergeordnete Planungen und Vorgaben 
 
 Landesentwicklungsplan (LEP) und Regionalplan 
 

 Konkrete, das Planungsgebiet betreffende Aussagen enthält das LEP nicht.  
 Im Regionalplan für die Region 6 Oberpfalz-Nord sind im Vorhabensbereich in der 

Karte Siedlung und Versorgung keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. 
 In der Karte Landschaft und Erholung ist im Bereich des geplanten Gewerbegebiets 

das rechtskräftige Landschaftsschutzgebiet informell dargestellt (südlicher Teil). 
  
 

 Schutzgebiete, Begründung der Befreiungslage nach § 67 BNatSchG 
 

 Das Landschaftsschutzgebiet „Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neu-
stadt a.d. Waldnaab“ erstreckt sich, wie bereits erwähnt, auf den südlichen Teil des 
geplanten Gewerbegebiets (Teilfläche von ca. 5.000 m²). Um die rechtlichen Voraus-
setzungen für eine bauliche Inanspruchnahme des Schutzzonenbereichs zu schaffen, 
wird eine Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Bestimmungen der Verordnung be-
antragt, die allerdings erst im Zuge der Realisierung der Bebauung erteilt werden 
kann. 

 Die Erteilung der Befreiung ist aus der Sicht der Gemeinde Pirk im vorliegenden Fall 
aus folgenden Gründen vertretbar: 

- der Bereich des Landschaftsschutzgebiets innerhalb des Geltungsbereichs ist, wie 
auch die unmittelbare Umgebung nach Süden in das Landschaftsschutzgebiet hin-
ein, intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt; eine landwirtschaftliche, auch 
ackerbauliche Nutzung ist zwar nicht atypisch, jedoch sind die Kernbereiche der 
Bonau typischerweise als Grünland genutzt 

- es sind auch aus sonstigen Erwägungen keine besonderen naturschutzfachlich rele-
vanten Belange betroffen (wie z.B. Wiesenbrüter, die im Gebiet keine Lebensräume 
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vorfinden); zwar ist die Bonau ein potenziell wichtiger Lebensraum für wiesenbrü-
tende Arten; die in der Artenschutzkartierung z.T. enthaltenen Meldungen zeigen 
das Potenzial (z.B. Braunkehlchen, das allerdings mittlerweile nicht mehr vorkom-
met; allerdings liegt der Vorhabensbereich, auch wenn er naturschutzfachlich trotz 
der ackerbaulichen Nutzung nicht gänzlich ohne Bedeutung ist, in einem absoluten 
Randbereich, mit z.T. deutlichen Vorbelastungen, wo eine bauliche Beanspruchung 
angesichts der nachgewiesenermaßen fehlenden Alternativstandorte vertretbar er-
scheint 

- der betroffene Teil des Landschaftsschutzgebiets stellt sich als relativ schmales 
Band entlang der bereits bestehenden Gewerbeflächen dar, d.h. der beanspruchte 
Teil greift nur wenig weitreichend in das Landschaftsschutzgebiet hinein, liegt also 
im Randbereich und nimmt insgesamt nur eine vergleichsweise geringe Fläche ein 

 

Der aus Sicht der Gemeinde diesbezüglich entscheidende Gesichtspunkt besteht je-
doch in der Tatsache, dass in dem betroffenen Bereich gar kein Landschaftsschutzge-
biet ausgewiesen sein dürfte. Im Jahre 1997 wurde mit der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplans ein Gewerbegebiet bestandskräftig ausgewiesen, exakt in dem Um-
griff, den auch das Gewerbegebiet im vorliegenden Bebauungsplan umfasst. Erst 6 
Jahre später, im Jahre 2003, trat das Landschaftsschutzgebiet „Oberpfälzer Hügelland 
im westlichen Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab“ in Kraft. Es ist unstrittig, dass die 
bestandskräftige Flächennutzungsplanung bei der Abgrenzung der Kulisse des Land-
schaftsschutzgebiets hätte berücksichtigt werden müssten. In diesem Zusammen-
hang ist auch zu berücksichtigen, dass nur unweit westlich, ebenfalls innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets, auf Flur-Nr. 256/13 der Gemarkung Pirk, vor etwa einem 
Jahr ein Wohnhaus mit einer größeren Halle in der Größenordnung von ca. 25 x 10 m 
genehmigt wurde, im Gegensatz zu dem nun geplanten Gewerbegebiet sogar in ei-
nem Bereich, wo sich praktisch an allen Seiten das Landschaftsschutzgebiet fortsetzt. 
Es ist aus der Sicht der Gemeinde auch klar, dass mit der vorliegenden Ausweisung 
des Gewerbegebiets die endgültige Ausdehnung des Siedlungsbereichs bzw. der Ge-
werbeflächen erreicht ist. Eine weitere zukünftige Erweiterung in das Landschafts-
schutzgebiet bzw. den Talraum hinein über die bereits bestandskräftige Ausweisung 
im Flächennutzungsplan hinaus ist ausgeschlossen. 
 

 Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist es aus der Sicht der Gemeinde Pirk 
vertretbar und folgerichtig, die Zulässigkeit der baulichen Maßnahmen zur Errichtung 
des Gewerbegebiets über eine Befreiung von den Bestimmungen der Landschafts-
schutzgebietsverordnung nach § 67 BNatSchG zu ermöglichen. Konsequenterweise 
wäre es aus der Sicht der Gemeinde sogar sinnvoll, im vorliegenden spezifisch gela-
gerten Fall die Kulisse des Landschaftsschutzgebiets zurückzunehmen, da es damals 
bei der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet sicherlich nicht beabsichtigt war, 
ein Landschafsschutzgebiet in einem bereits bestandskräftig als Gewerbegebiet aus-
gewiesenen Bereich festzusetzen. 

 Sinnvolle Alternativstandorte für die Ausweisung einer gewerblich nutzbaren Parzelle 
in dem erforderlichen Flächenumfang gibt es im Ortsbereich Pirk nicht. Dies wird in 
Kap. 5.6 ausführlich erläutert (mit Kartendarstellung). 

 

 Die Begründung der Befreiungslage stellt sich wie folgt dar: 
 Wenngleich die Ausweisung des Gewerbegebiets dem Schutzzweck des § 3 der 

Schutzgebietsverordnung des Landschaftsschutzgebiets „Oberpfälzer Hügelland im 
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westlichen Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab“ widerspricht, und nach § 5 der  Ver-
ordnung alle Handlungen verboten sind, die den Charakter des Gebiets verändern 
bzw. dem Schutzzweck zuwiderlaufen, kann nach § 8 der Verordnung bzw. § 67 
BNatSchG eine Befreiung erteilt werden, wenn Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses, einschließlich solche sozialer und wirtschaftliche Art, vorliegen. 

 Im vorliegenden Fall stellt sich die Situation derart dar, dass die Firma h+s Präzisions-
folien GmbH/Schwab GmbH & Co. KG, die sich in dem Gewerbegebiet ansiedeln 
möchte, neben der Firma Constantia einen der wichtigsten Gewerbebetriebe im Be-
reich der Gemeinde Pirk und darüber hinaus darstellt. Der Betrieb ist derzeit nur ca. 
300 m entfernt angesiedelt. Die Firma h+s Präzisionsfolien GmbH/Schwab GmbH & 
Co. KG beschäftigt derzeit ca. 16 Mitarbeiter. Es ist geplant, die Anzahl der Mitarbei-
ter kurz- bis mittelfristig auf 20-25 Mitarbeiter zu erhöhen. Die für die Ansiedlung im 
zur Ausweisung geplanten Gewerbegebiet in Frage kommende Firma ist für die Ge-
meinde Pirk insbesondere auch aufgrund des Gewerbesteueraufkommens von hoher 
Bedeutung. Mit der zwingend notwendigen Betriebserweiterung kann die Firma am 
Standort Pirk verbleiben, so dass auch die Weiternutzung der derzeit betrieblich ge-
nutzten Gebäude, die auch für das Ortsbild und die Ortsstruktur eine ganz wichtige 
Bedeutung haben (Bereich Schloß Pirk in der Ortsmitte) gewährleistet ist. Ohne die 
Erweiterung, die in Pirk an keinem anderen Standort realisiert werden kann, ist eine 
Abwanderung des Betriebs bereits kurzfristig zu erwarten, während der Standort mit 
der Betriebserweiterung langfristig in Pirk und im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 
gesichert werden kann. 

 Es wird in den vorliegenden Unterlagen schlüssig dargestellt, dass alternative Stand-
orte nicht zur Verfügung stehen. In Kap. 5.6 werden die textlichen Ausführungen zur 
besseren Nachvollziehbarkeit durch eine Kartendarstellung veranschaulicht. 

 Leidglich ein Teilbereich des geplanten Geltungsbereichs für das Gewerbe- und 
Mischgebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (südlicher Teil des Gewer-
begebiets). Das darüber hinaus bestehende Landschaftsschutzgebiet bleibt als große 
zusammenhängende Fläche erhalten, weit nach Süden und Südwesten hinaus. Die 
betroffene Fläche wird als Acker intensiv genutzt, liegt am Rande des Landschafts-
schutzgebiets und erstreckt sich als relativ schmales Band entlang der bestehenden 
Gewerbeflächen. Wie oben bereits hingewiesen, hätte die Abgrenzung des Land-
schaftsschutzgebiets im Jahre 2003 das bereits im Flächennutzungsplan (1997) be-
standskräftig ausgewiesene Gewerbegebiet berücksichtigten müssen. Insofern wäre 
es aus der Sicht der Gemeinde Pirk konsequent, die Kulisse des Landschaftsschutzge-
biets in diesem Bereich zu ändern. Erst vor einem Jahr wurde im gleichen Bereich des 
Landschaftsschutzgebiets, westlich des hier geplanten Gewerbegebiets, ein Wohn-
haus mit anliegender Halle baurechtlich genehmigt. Wie ausführlich erläutert, ist 
auch eine Befreiung nach § 67 BNatSchG möglich.  

 Aufgrund dieser Zusammenhänge kann davon ausgegangen werden, dass im vorlie-
genden Fall das Interesse an der Errichtung des Gewerbegebiets die Belange des Na-
turschutzes überwiegt. Eine Befreiung wird für die konkrete Errichtung des Gewerbe-
gebiets beantragt (sofern keine Änderung der Kulisse des Landschaftsschutzgebiets 
erfolgt).  

  

 Europäische Schutzgebiete (FFH-, SPA-Gebiete) sind im Vorhabensbereich und dem 
weiteren Umfeld nicht ausgewiesen. 
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 Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope 
 

 Im Geltungsbereich und der weiteren Umgebung sind bei der Biotopkartierung Bay-
ern keine Biotope erfasst worden.  

 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG gibt es innerhalb des Geltungsbe-
reichs und im Umfeld ebenfalls nicht. 

 
 
2.2 Örtliche Planung 
 
 Lage im Gemeindegebiet 
 

 Das geplante Gewerbe- und Mischgebiet „Schloßpaint I“ liegt am westlichen bzw. 
südwestlichen Ortsrand von Pirk, südlich der Rothenstädter Straße (Kreisstraße NEW 
9). 

 

 Eine sinnvolle Ausweisung der vorliegend betrieblich zwingend notwendigen Erweite-
rung (Gewerbegebiet) ist nur auf dem vorliegend geplanten Standort möglich. Über-
legungen zu alternativen Standorten wurden intensiv angestellt, und mögliche Alter-
nativstandorte geprüft. Eine sinnvolle Ansiedlung von Gewerbeflächen in Pirk ist un-
ter Vermeidung von Nutzungskonflikten grundsätzlich nur im westlichen Ortsbereich 
möglich. Eine Auseisung weiter östlich, unmittelbar an den bestehenden Betrieb 
westlich angrenzend (Flur-Nr. 253), wird nicht verfolgt, da mit den umliegenden 
Wohnnutzungen größere Konflikte hinsichtlich des Immissionsschutzes zu erwarten 
wären. Nördlich der Rothenstädter Straße ist eine Ausweisung aufgrund des Über-
schwemmungsbereichs der Waldnaab nicht sinnvoll möglich. Dementsprechend ver-
bleibt als einziger möglicher Standort der geplante Ausweisungsbereich. 

 

 

 Landschaftsstruktur / Landschaftsbild / Topographie 
 

 Der Bereich der geplanten Neuausweisung des Gewerbe- und Mischgebiets ist land-
schaftlich dem Randbereich des Talraums der Waldnaab zuzuordnen, und wird der-
zeit von bestehender Wohnbebauung und intensiv landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen eingenommen. Trotz der z.T. bestehenden landschaftlichen Prägung des Ge-
biets steht jedoch anderseits die anthropogene Prägung bereits sehr stark im Vorder-
grund. Bestimmend sind hier die gewerblich geprägten Gebäude und Anlagen der be-
stehenden Betriebe entlang der Rothenstädter Straße, die Kreisstraße selbst und im 
weiteren Umfeld die Autobahn A 93 und der Industriebetrieb der Pirkmühle, der der-
zeit erweitert wird. 

 Positiv geprägte landschaftliche Strukturen gibt es in der näheren Umgebung nicht. 
 

 Im geplanten Geltungsbereich ist ein geringes Oberflächenrelief (mit südwestlicher 
Neigung zur Waldnaab hin) kennzeichnend. Innerhalb der geplanten Neuausweisun-
gen liegen die Geländehöhen ca. zwischen 390 m und 391 m NN im Südwesten.  

  

 
 Verkehrliche Erschließung  
 

 Die verkehrliche Erschließung des Planungsgebiets erfolgt über die Kreisstraße NEW 9 
(Rothenstädter Straße) und die Straße Schloßpaint, die derzeit, abgesehen von dem 
Einmündungsbereich in die Rothenstädter Straße, als Schotterweg ausgeprägt ist. 
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 Umweltsituation / Naturschutz  
 

 Die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile erfolgt ausführlich im Umwelt-
bericht (siehe Pkt. 5). 

 

 

 Besitz- und Eigentumsverhältnisse  
 

 Die für die Ausweisung des Gewerbe- und Mischgebiets vorgesehenen Grundstücks-
flächen befinden sich im Eigentum der sich ansiedelnden Firmen oder Privatpersonen 
bzw. der Gemeinde Pirk. 

 
 
3. Wesentliche Belange der Planung, städtebauliche Entwicklungskonzeption 

3.1 Bauliche Nutzung 
 

 Innerhalb des geplanten Gewerbegebiets ist die Errichtung einer größeren Produkti-
onshalle in voraussichtlich drei Bauabschnitten mit den entsprechenden Freiflächen 
(Fahrbereiche, Lagerflächen, Stellplätze u.ä.) vorgesehen. 

 Im Mischgebiet soll eine horizontal gestaffelte Nutzung mit eher gewerblich gepräg-
ter Bebauung im Westen und eher durch Wohnen geprägter Bebauung im Osten rea-
lisiert werde. In einem Bebauungsplan Schloßpaint II sollen östlich des hier auszuwei-
senden Mischgebiets Wohngebietsparzellen ausgewiesen werden. Die insgesamt im 
Gewerbe- und Mischgebiet zur Bebauung vorgesehenen Bereiche umfassen eine Flä-
che von ca. 13.500 m² (ca. 10.700 m² Gewerbegebiet, ca. 2.800 m² Mischgebiet). 

 Die überbaubaren Flächen werden durch Baugrenzen und die Grundflächenzahl so-
wie die Abstandsflächenregelungen der BayBO definiert.  

  
 
3.2 Gestaltung  
 

 Die bauliche Gestaltung soll einerseits möglichst flexibel gehalten werden, anderer-
seits sind gewisse Mindestfestsetzungen zur Gewährleistung einer gestalterischen, 
funktional und landschaftlich verträglichen bzw. sinnvollen Bauweise erforderlich. 

 Im Detail wird auf die planlichen und textlichen Festsetzungen und die Begründung 
der Festsetzungen verwiesen. 

 
 

3.3 Immissionsschutz 
 

 Im Hinblick auf die Belange des Schallschutzes ergeben sich im vorliegenden Fall be-
sondere Anforderungen, um mit der Realisierung der im Gewerbe- und Mischgebiet 
geplanten Nutzungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse weiterhin zu gewähr-
leisten. 

 Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass die Grenz- und Orientierungswerte der 
TA Lärm in den umliegenden Wohngebieten bzw. sonstigen relevanten Immissionsor-
te eingehalten werden. 

 Vorbelastungen im Hinblick auf den Schallschutz gehen als Betriebslärm von den be-
stehenden Gewerbebetrieben an der Rothenstädter Straße und dem Industriebetrieb 
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der Pirkmühle aus. In die Betrachtung grundsätzlich einzubeziehen ist außerdem der 
Verkehrslärm, der im Gebiet im wesentlichen von der Autobahn A 93 im Westen und 
der Kreisstraße NEW 9 (nördlich des Geltungsbereichs) ausgeht. Im Ergebnis ist der 
Verkehrslärm jedoch nicht maßgeblich. 

 

 Um zu überprüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen mit der vorliegend ge-
planten Gebietsausweisung die Grenz- und Orientierungswerte der TA Lärm und ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse eingehalten bzw. gewährleistet werden, wurde 
im Rahmen der Bauleitplanung eine Schalltechnische Untersuchung durch das Büro 
AB Consultants erstellt (Datum vom 29.01.2019). Die in der Schalltechnischen Unter-
suchung erarbeiteten Erfordernisse und Vorgaben werden in die Planzeichnung, die 
textlichen Festsetzungen und in die Begründung eingearbeitet. Es werden für das 
Gewerbegebiet Emissionskontingente (aufgegliedert in GE 1 und GE 2) und entspre-
chende Zusatzkontingente festgesetzt (für die Tag- und die Nachtzeit). Das Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Realisierung des Gewerbegebiets bei Einhaltung 
der Lärmkontingente LEK möglich ist. Tagsüber ist die gewerbliche Nutzung einge-
schränkt. Zur Nachtzeit ist die Nutzung entsprechend den niedrigeren Orientierungs-
werten stärker reduziert. Im konkreten Verwaltungsverfahren ist nachzuweisen, dass 
die Immissionskontingente die festgesetzten Emissionskontingente einhalten. In der 
Nordhälfte des MI 1 ist es erforderlich, das an den West- und Südfassaden der Ge-
bäude nur ausnahmsweise zu Reinigungs- und Wartungszwecken öffenbare Fenster 
von schutzbedürftigen Räumen zulässig sind. In der Südhälfte des MI 1 gilt dies für 
die West- und Nordfassaden. Davon kann allerdings in der Nordhälfte abgewichen 
werden, wenn der rechnerische Nachweis durch entsprechende Fachbüros ergibt, 
dass geeignete bauliche Maßnahmen getroffen werden können, welche sicherstellen, 
dass sich an den Südfassaden der Gebäude keine Überschreitungen der Immissions-
richtwerte der TA Lärm an Fenstern von schutzbedürftigen Räumen ergeben. Die 
Schalltechnische Untersuchung ist Bestandteil der Unterlagen des vorliegenden Be-
bauungs- und Grünordnungsplans (im Einzelnen siehe Festsetzungen Pkt. 8, die Aus-
führungen in der Begründung zu den Festsetzungen (4.1) und die Schalltechnische 
Untersuchung selbst als Anlage zu den Unterlagen zum Bebauungsplan).  

 

 Geruchsimmissionen spielen im Gebiet derzeit keine relevante Rolle. Durch die ge-
planten Ausweisungen werden keine relevanten zusätzlichen Geruchsemissionen 
hervorgerufen. Betriebe mit Tierhaltung sind im Einflußbereich der Gebietsauswei-
sung nicht vorhanden. 

 Auch Lichtemissionen relevanten Ausmaßes spielen derzeit und nach Realisierung der 
geplanten Bebauung keine relevante Rolle. 

 

 
3.4 Einbindung in die Umgebung 
 

 Das geplante Gewerbegebiet wird zumindest abschnittsweise im Süden gegenüber 
der freien Landschaft eingegrünt. An der Westseite des Gewerbegebiets ist bereits 
angrenzend eine Eingrünung vorhanden, die zur Einbindung des Gewerbegebiets 
nach Westen beiträgt. Nach Osten ist keine Eingrünung erforderlich, da diese Berei-
che zu dem bestehenden Ortsbereich von Pirk liegen. 
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3.5 Erschließungsanlagen 
 

3.5.1 Verkehrserschließung und Stellplatzflächen 
 

 Die Verkehrserschließung des Gewerbe- und Mischgebiets „Schloßpaint I“ erfolgt 
über die Straße Schloßpaint, die im Zuge der Erschließung ausgebaut wird (östlichste 
Mischgebietsparzelle über den Stichweg). Die Straße Schloßpaint bindet an die Rot-
henstädter Straße (Kreisstraße NEW 9) direkt an. 

 Voraussichtlich wird die Straße Schloßpaint mit einer mittleren Fahrbahnbreite von 
4,50 m und einem höhengleichen angegliederten Gehweg ausgebaut. Detaillierte 
Festlegungen hierzu erfolgen im Zuge der Erschließungsplanung.  

 Innerhalb der privat nutzbaren Parzellen sind die erforderlichen Stellplätze gemäß 
der GaStellV nachzuweisen. 

 Die Verkehrserschließung des Geltungsbereichs ist gesichert. 
  
  
3.5.2 Wasserversorgung / Löschwasserversorgung/Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz 
 

 Die Versorgung mit Wasser erfolgt über die gemeindliche Wasserversorgung. Die Ka-
pazitäten sind ausreichend. 

 Der Brandschutz im geplanten Gewerbe- und Mischgebiet wird im Zuge der Erschlie-
ßung und im Rahmen der jeweiligen Bauanträge geprüft. Hierzu erforderliche Anla-
gen und Einrichtungen werden im Zuge der Erschließung bzw. der Bauausführung der 
privaten Bauvorhaben errichtet. 

 

 Das Planungsgebiet liegt vollständig außerhalb des Überschwemmungsgebiets (HQ 
100) der Waldnaab. Auch Wasserschutzgebiete liegen nicht im Einflußbereich der 
Gebietsausweisung. 

  
 

3.5.3 Abwasserentsorgung 
 
 Schmutzwasser 
  

 Das im Bereich des geplanten Gewerbe- und Mischgebiets anfallende Schmutzwasser 
wird der Verbandskläranlage zugeführt (Zweckverband für die gemeinsame Abwas-
seranlage Schirmitz und Pirk). 

 Es ist mit einem durchschnittlichen Schmutzwasseranfall zu rechnen. 
 
 

 Oberflächenwasser  
  

 Das Oberflächenwasser aus den öffentlichen Straßenflächen und aus dem Gewerbe-
gebiet wird in einer Regenrückhalteeinrichtung auf dem Gewerbegebiet (Einleitung 
der Straßenwässer wird über eine Dienstbarkeit gesichert) zurückgehalten und ge-
drosselt an den Vorfluter im Süden (Oberlauf Bonaugraben) abgegeben. Die Nieder-
schlagswasserbeseitigung aus dem Mischgebiet erfolgt über den Mischwasserkanal. 
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3.5.4 Strom- und Gasversorgung 
  

 Die Grundversorgung mit Strom erfolgt durch die Bayernwerk AG. Entsprechende 
Anschlüsse an das Versorgungsnetz sind im Randbereich des Gewerbe- und Misch-
gebiets vorhanden und werden innerhalb des Geltungsbereichs bei den einzelnen 
Parzellen bereitgestellt. Eine Gasversorgung ist durch die Bayernwerk Netz GmbH 
geplant, wenn ausreichend Grundstückseigentümer Interesse daran haben. 

 
 

3.5.5 Telekommunikation 
 

 Die Telekommunikationseinrichtungen werden durch geeignete Anbieter bereitge-
stellt. 

 Die Erschließung des Geltungsbereichs hinsichtlich der Ver- und Entsorgung ist gesi-
chert. 

 
 

3.5.6 Vorhandene Leitungen innerhalb des Geltungsbereichs und im Randbereich 
  

 Ver-und Entsorgungsleitungen sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht bekannt. 
Am Ostrand des geplanten Gewerbegebiets steht der Endmast einer 20 kV-Leitung, 
die nach Norden als Erdkabel verläuft. 

 
 

4. Begründung der Festsetzungen, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

4.1 Begründung der Festsetzungen 
 

 Mit der Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung 
soll die geplante Nutzung bauleitplanerisch geordnet, in das landschaftlich geprägte 
Umfeld ausreichend eingebunden und die schutzgutbezogenen Auswirkungen im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten soweit wie möglich vermindert werden. 

 

 Die Festsetzungen lassen sich wie folgt begründen: 
 Als Art der baulichen Nutzung wird ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO und ein 

Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt. Eine GRZ von 0,8 bzw. 0,6 wird festgesetzt.  
 Aus Gründen des Immissionsschutzes und aus städtebaulichen Gründen ist es sinn-

voll, das Mischgebiet in einen Teilbereich mit Schwerpunkt „gewerbliche Nutzung“ 
und einen Teil mit Schwerpunkt „Wohnen“ über die im Einzelnen festgesetzten zuläs-
sigen Nutzungen zu gliedern. Die im vorliegenden Fall geplante horizontale Gliede-
rung des Mischgebiets ist sinnvoll und zulässig. 

 Alle überbauten Flächen wie Stellplätze sind nach § 19 BauNVO bei der Ermittlung 
der überbauten Grundfläche mitzurechnen.  

 Die Höhe baulicher Anlage wird mit maximal 10,00 m Wand- und 12,50 m Firsthöhe 
im Gewerbegebiet und 8,50 m Wandhöhe und 10,00 m Firsthöhe im Mischgebiet 
festgesetzt. Die max. Wandhöhe von Garagen wird mit 3,0 m festgesetzt.  

 

 Grundsätzlich nach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässige Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter 
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sind im Gewerbegebiet nicht zulässig, um Konflikte im Hinblick auf den Schallschutz 
und sonstige Immissionen von vornherein auszuschließen. 

 

 Die maximale Höhenlage der Hauptgebäude (Fertigfußboden-Oberkante im Erdge-
schoß) wird im Mischgebiet mit 0,50 m über dem Straßenniveau festgesetzt. Auf dem 
Grundstück des Gewerbegebiets sind entsprechende Auffüllungen erforderlich, um 
eine ausreichende Rückhaltung zu ermöglichen. Die maximale Höhenlage der Gebäu-
de im Gewerbegebiet wird auf 389,00 m NN festgesetzt. 

 
 Zugelassen werden Flach-, Pult, Sattel-, Zelt- und Walmdächer. 
 Einfriedungen dürfen im Gewerbegebiet bis 2,00 m Höhe und im Mischgebiet bis 1,50 

m Höhe errichtet werden. Aufschüttungen sind ausschließlich bis zu den festgesetz-
ten max. Gebäudeniveaus zulässig. 

 
 

 Hinweise und Ausführungen zum Schallschutz: 
 

 Für den vorliegenden Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung 
1288_2 der Fa. Alfred Bartl akustik | bauphysik, vom 29.01.2019 angefertigt, um die 
Lärmimmissionen an den relevanten Immissionsorten quantifizieren zu können. 

 Im Sinne eines Ansatzes „auf der sicheren Seite“ wird davon ausgegangen, dass durch 
die Vorbelastung aus den bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten bzw.                   
-nutzungen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den Immissionsorten westlich, 
nördlich und östlich der geplanten Gewerbegebietsfläche ausgeschöpft sind. Selbiges 
wurde im Sinne eines Ansatzes „Auf der sicheren Seite“ für den östlichen Ortsrand 
des westlich gelegenen Ortsteiles Rothenstadt der Stadt Weiden i. d. Oberpfalz un-
terstellt. 

 Im Rahmen der Erstellung dieser Untersuchung wurde daher eine Kontingentierung 
der Lärmemissionen der Teilflächen des Bebauungsplangebietes durchgeführt. Dabei 
wurde sichergestellt, dass sich unter Berücksichtigung der Vorbelastung aus den be-
stehenden Gewerbegebieten bzw. der bestehenden gewerblichen Nutzungen keine 
relevanten Überschreitungen der maximal zulässigen Anlagenlärmimmissionen an 
den Immissionsorten in der Umgebung ergeben. 

 Durch die zusätzliche Vergabe von Zusatzkontingenten ergibt sich richtungsabhängig 
die Möglichkeit höherer Lärmimmissionen, ohne die Rahmenbedingungen der beste-
henden Kontingentierung, nämlich die städtebaulichen Orientierungswerte aus dem 
Beiblatt der DIN 18005:2002-07, Teil 1 nicht zu überschreiten, zu verfehlen. 

 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Realisierung des Gewerbegebietes bei Einhal-
tung der in der Planzeichnung festgesetzten Lärmkontingente (LEK) möglich ist. Die 
festgesetzten Emissionskontingente LEK bedeuten, dass die gewerbliche Nutzung 
tagsüber eingeschränkt ist, da die Emissionskontingente LEK ohne Berücksichtigung 
von Zusatzkontingenten die Anhaltswerte der DIN 18005-1 2002-07 für Gewerbege-
biete (LWA = 60 dB/m²) unterschreiten. Zur Nachtzeit ist die gewerbliche Nutzung ent-
sprechend den zur Nachtzeit niedrigeren Orientierungswerten und aufgrund der in 
der Umgebung des geplanten Gewerbegebietes ausgeschöpften Immissionsrichtwer-
te teilweise deutlich reduziert. 
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 Die Einschränkungen können jedoch durch abschirmende Maßnahmen wie geeignete 
Anordnung der Baukörper, so dass sich eine Abschirmung ergibt, gut kompensiert 
werden. Zusätzlich werden für die im Planteil ausgewiesenen Richtungssektoren Zu-
satzkontingente bis zu 7 dB tagsüber und nachts wirksam. 

 In unmittelbarer Nachbarschaft bzw. geringer Entfernung (z.B. Bebauungsplan In-
dustriegebiet „Richard-Hülsmann-Allee“) bestehen uneingeschränkte Industriege-
bietsflächen. 

 In der Nordhälfte der Mischgebietsfläche MI 1 sind an den West- und Südfassaden 
der Gebäude nur ausnahmsweise zu Reinigungs- und Wartungszwecken öffenbare 
Fenster von schutzbedürftigen Räumen zulässig. In der Südhälfte der Mischgebiets-
fläche MI 1 sind an den West- und Nordfassaden der Gebäude nur ausnahmsweise zu 
Reinigungs- und Wartungszwecken öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Räumen 
zulässig. An diesen Gebäudeseiten können sich rechnerisch aufgrund der Bescheids-
situation Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die Lärm-
immissionen aus den bestehenden Betrieb der Fa. Faltenbacher ergeben. 

 
 Die Verkehrslärmimmissionen aus der westlich gelegenen Autobahn A 93 sind nicht 

maßnahmenrelevant, da das Plangebiet in der Umgebungslärmkartierung im Bereich 
60 dB(A) bis 65 dB(A) für den Pegel LDEN (Tag-Abend-Nacht-Pegel) ausgewiesen ist. 
Für die Nachtzeit ist ein Pegel von LNIGHT im Bereich 55 dB(A) bis 60 dB(A) ausgewie-
sen. Die DIN 18005 gibt Orientierungswerte für Verkehrslärmimmissionen von 
65 dB(A) tagsüber und von 55 dB(A) nachts an. Die Verkehrslärmschutzverordnung 
gibt Grenzwerte von 69 dB(A) tagsüber und von 59 dB(A) nachts an. Die zur Beurtei-
lung der Lärmimmissionen heranziehbaren Orientierungs- bzw. Grenzwerte werden 
damit im vorliegenden Fall eingehalten bzw. ausreichend deutlich unterschritten, 
auch wenn der Pegel LDEN nur eingeschränkt mit dem Beurteilungspegel für den 
Tagzeitraum vergleichbar ist. Erfahrungsgemäß korrelieren LDEN und der Tag-
Beurteilungspegel für die vorliegende Emissionssituation gut.     

 Die erforderlichen Maßnahmenvorschläge wurden im nachfolgenden Untersu-
chungsbericht erarbeitet, um eine entsprechende Planung abwägungsfehlerfrei ver-
wirklichen zu können. Bei Bauvorhaben sollten daher generell bereits im Planungs-
stadium schallschutztechnische Belange berücksichtigt werden. 

 Die ermittelten Emissionskontingente LEK sind keine Orientierungs- oder Immissions-
richtwerte oder -anteile. 

 Im künftigen konkreten Verwaltungsverfahren sind die, aus dem Emissionskontingen-
ten LEK sich ergebenden Immissionskontingente LIK als Immissionsrichtwertanteile zu 
betrachten, mit der Folge, dass der nach TA Lärm unter Berücksichtigung der Schal-
lausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungs-
pegel Lr der vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maßgeblichen Immissi-
onsorten das jeweilige Immissionskontingent LIK nach DIN 45691:2006-12 nicht über-
schreiten darf. 

 

Teilfläche LEK,Tag Reduzierung zur Nachtzeit in dB 

GE 1 53 15 

GE 2 54 15 

 Tabelle 2: Emissionskontingente LEK tagsüber und Reduzierung zur Nachtzeit 
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 Bei Bauvorhaben sollten generell bereits im Planungsstadium schallschutztechnische 
Belange berücksichtigt werden. Die relevanten Immissionsorte sind der Anlage 1 der 
schalltechnischen Untersuchung 1288_2 der Fa. Alfred Bartl akustik | bauphysik, vom 
29.01.2019 zu entnehmen. 

 
 

 Hinweis für den Planer und für die Gemeinde Pirk zum weiteren Verlauf des Be-
bauungsplanverfahrens: 

 

 Der Zuschnitt und die genaue Bezeichnung der Fläche sowie deren Emissionskontin-
gente LEK (Kontingentierung) sowie die Richtungssektoren und deren Bezugspunkt 
sind, entsprechend dieser schalltechnischen Untersuchung in den Bebauungsplan zu 
übernehmen. Bei einer evtl. Änderung von Flächen im weiteren Bebauungsplanver-
fahren muss die Kontingentierung überarbeitet werden, da bei Abweichungen das 
Gesamtkonzept nicht mehr schlüssig ist. 

  

 Gemäß der naturschutzrechtlichen Bilanzierung sind Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 
in einem Umfang von 6.885 m² zu erbringen. 

 Diese werden außerhalb des Geltungsbereichs auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 721 
der Gemarkung Enzenrieth auf einer Fläche von 6.885 m² erbracht. Geplant ist auf 
der derzeit intensiv als Grünland genutzten Fläche die Pflanzung einer Baumreihe aus 
Großbäumen im Norden und einer Hecke ebenfalls im Norden des Grundstücks. An-
sonsten ist die Extensivierung des Grünlandbestandes durch Verzicht auf Düngung, 
Pflanzenschutz und sonstige Meliorationsmaßnahmen vorgesehen. Die Flächen sind 
max. 2-mal jährlich zu mähen, wobei die 1. Mahd nicht vor 01.07. des Jahres erfolgen 
darf. Teilflächen bleiben als Altgrasstreifen erhalten, die alternierend in die extensive 
Grünlandnutzung einzubeziehen sind. Zur Strukturbereicherung ist im Tiefsten des 
Grundstücks der Oberboden abzuschieben, um die Standortfeuchte zu erhöhen. Eine 
Bachöffnung o. ä. ist im vorliegenden Fall, ohne dass weitere Nachbargrundstücke für 
eine solche Maßnahme zur Verfügung stehen, nicht sinnvoll. Nach der Geologischen 
Karte sind in diesem obersten Talbereich noch keine Talböden ausgeprägt, sondern 
Braunerden, so dass dieser Bereich zwar morphologisch (Senkensituation) als Gelän-
demulde ausgeprägt ist, es sich offensichtlich aber noch nicht um den eigentlichen 
Oberlaufbereich des Seitentals des Gleitzbachs handelt. Von besonderer Bedeutung 
ist beim Oberbodenabtrag die Ausbildung flacher Ränder, damit die Flächen weiter-
hin mähbar bleiben (siehe weitere Details in den textlichen Festsetzungen).  

 

 Da der Umfang der Kompensationsflächen (6.885 m²) dem ermittelten Kompensati-
onsbedarf (6.885 m²) entspricht, kann davon ausgegangen werden, dass die vorha-
bensbedingten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ausreichend 
kompensiert werden. Die Ausgleichs-/Ersatzflächen befinden sich im Eigentum der 
Gemeinde Pirk. 

 Im Bereich des Gewerbegebiets werden Festsetzungen zur Eingrünung im Süden ge-
troffen und flächenbezogene Pflanzpflichten festgesetzt, um eine Durchgrünung und 
Eingrünung des Gewerbegebiets zu erreichen. Im Mischgebiet ist pro 400 m² Grund-
stücksfläche ein Baum zu pflanzen, um eine Mindestdurchgrünung sicherzustellen. 

 

 Damit kann insgesamt eine Einbindung des geplanten Gewerbe- und Mischgebiets 
zur freien Landschaft sowie eine gewisse Durchgrünung erreicht werden. 
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4.2 Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung  
 

 Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt anhand des Leit-
fadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (ergänzte Fassung vom Januar 
2003).  

 
 

 Schritt 1: Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 
 

 Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 17.247 m². 
 Die zusätzlich baulich überprägten Flächen des Gewerbe- und Mischgebiets ein-

schließlich der nicht ausgebauten Straßenflächen werden als Eingriffsfläche ange-
setzt. Die Eingriffsfläche beträgt damit 13.771 m². 

 Nicht als Eingriffsfläche angesetzt werden die bereits bebauten Parzellen innerhalb 
des Geltungsbereichs. 

  

 Die innerhalb des Geltungsbereichs liegenden Flächen sind wie folgt in die Gebiete 
unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild einzuordnen:  

 

- Kategorie I: Gebiete geringer Bedeutung 
 

∙ Acker (9.530 m²), Intensivgrünland (2.946 m²), geringwertige Gras- und Krautfluren 
(594 m²), Schotterwege (701 m²), Kategorie I  

 (Kategorie I unterer Wert):   13.771 m² 
 

  
 Schritt 2: Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs  
 

 Aufgrund der festgesetzten GRZ von 0,8 im Gewerbegebiet und 0,6 im Mischgebiet 
Einstufung als Vorhaben mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (Typ A). 

 
 

 Schritt 3: Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 
 

 Nach Abb. 7 Matrix zur Festlegung von Kompensationsfaktoren: 
 

a)  13.771 m² Kategorie I Typ A 
· Kompensationsfaktor: 0,3 - 0,6 
· heranzuziehender Kompensationsfaktor: 0,5 
· erforderliche Kompensationsfläche: 
 13.771 m²   x   0,5   = 6.885 m² 
 

 Erforderliche Kompensationsfläche gesamt: 6.885 m² 
 
  

 Begründung der angesetzten Kompensationsfaktoren: 
 

 Für die betroffenen Flächen der Kategorie I wird der obere bis mittlere Faktor inner-
halb der Spanne der Kompensationsfaktoren angesetzt (Faktor 0,5). Damit wird dem 
Sachverhalt Rechnung getragen, dass Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen sind, 
wenn auch nicht im maximal möglichen Umfang. Ein Faktor von 0,5 wird diesem 
Sachverhalt im Sinne des Leitfadens zur Eingriffsregelung gerecht. 
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 Vermeidungsmaßnahmen sind im vorliegenden Fall: 

- flächenbezogene und konkrete flächengebundene Festsetzungen zur Eingrünung im 
Gewerbegebiet 

- flächenbezogene Festsetzung zu Baumpflanzungen im Mischgebiet 

- Trennsystem im Gewerbegebiet und im öffentlichen Straßenbereich 

- Höhenbegrenzung der Gebäude (First- und Wandhöhe) 

Aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen ist es nicht erforderlich, den hohen Faktor 
von 0,6 anzusetzen. Ein niedrigerer Faktor, z.B. 0,4 kann jedoch wegen der be-
schränkt möglichen Vermeidungsmaßnahmen nicht herangezogen werden. 
 
 

Schritt 4: Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichs-
maßnahmen 

 

 Der in einem Flächenumfang von 6.885 m² erforderliche Ausgleich/Ersatz wird auf 
dem Grundstück Flur-Nr. 721 der Gemarkung Enzenrieth außerhalb des Geltungsbe-
reichs erbracht (6.885 m²).  

 
 Da die angesetzte Kompensationsfläche dem ermittelten Bedarf entspricht, kann da-

von ausgegangen werden, dass die vorhabensbedingten Eingriffe in den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild mit Durchführung der Maßnahmen vollständig kompen-
siert werden.  

 Zur Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen siehe textliche Festsetzungen und 
Kap. 4.1 Begründung der Festsetzungen. 

 
 

5. Umweltbericht 

5.1 Einleitung 
 
5.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele der Umweltschutzes für den 

Bauleitplan – Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und 
Boden 

 

 Zur bauleitplanerischen Vorbereitung der Bereitstellung von Gewerbe- und Mischge-
bietsflächen im Gemeindebereich Pirk wird die Aufstellung des Bebauungsplans mit 
integrierter Grünordnung Gewerbe- und Mischgebiet „Schloßpaint I“ von der Ge-
meinde Pirk als Satzung beschlossen. 

 

 Das Vorhaben weist folgende, für die Umweltprüfung relevante Kennwerte auf: 
- Gesamtgröße des Geltungsbereichs: 17.247 m² 

- Eingriffsfläche: 13.771 m² 

- max. Wandhöhe 12,5 m, max. Firsthöhe 10,0 m (Gewerbegebiet), 10,00 bzw. 8,50 m 
im Mischgebiet 

   

Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird den gesetzlichen Anforderungen nach 
Durchführung einer sog. Umweltprüfung Rechnung getragen, welche die Umsetzung 
der Plan-UP-Richtlinie der EU in nationales Recht darstellt. 
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Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet werden. In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die in der Abwägung zu berücksichti-
genden Belange des Umweltschutzes im Einzelnen aufgeführt. § 1a BauGB enthält er-
gänzende Regelungen zum Umweltschutz, u.a. in Absatz 3 die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung. Nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprüfung 
bei der Abwägung zu berücksichtigen. 
 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Pla-
nungssituation bzw. der zu erwartenden Eingriffserheblichkeit ab. Im vorliegenden 
Fall handelt es sich um eine Flächenbeanspruchung geringer bis mittlerer Größen-
ordnung. Beansprucht werden intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker 
und Intensivgrünland). Damit bestehen, vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung der 
einzelnen Schutzgutbelange, voraussichtlich relativ geringe Empfindlichkeiten. 
 

Die Inhalte des Umweltberichts ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB. 
 

Die bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes für den Bebauungsplan sind: 
 Grundsätzlich sind die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflan-

zen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft so gering wie möglich zu halten, ins-
besondere 

 

- sind die Belange des Menschen hinsichtlich des Lärms und sonstigen Immissions-
schutzes sowie der Erholungsfunktion und die Kultur- und sonstigen Sachgüter (z.B. 
Schutz von Bodendenkmälern) zu berücksichtigen 

 

- sind nachteilige Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion von Pflanzen und Tie-
ren soweit wie möglich zu begrenzen, d.h. Beeinträchtigungen wertvoller Lebens-
raumstrukturen oder für den Biotopverbund wichtiger Bereiche sind möglichst zu 
vermeiden, soweit überhaupt betroffen 

 

- sind für das Orts- und Landschaftsbild bedeutsame Strukturen, soweit vorhanden, 
zu erhalten bzw. diesbezüglich wertvolle Bereiche möglichst aus der baulichen Nut-
zung auszunehmen; durch Festsetzungen ist sicherzustellen, dass die baulichen An-
lagen, soweit möglich, gut in das Landschaftsbild eingebunden werden 

 

- ist die Versiegelung von Boden möglichst zu begrenzen (soweit projektspezifisch 
möglich) sowie sonstige vermeidbare Beeinträchtigungen des Schutzguts zu ver-
meiden 

 

- sind auch nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasser und 
Oberflächengewässer) entsprechend den jeweiligen Empfindlichkeiten (z.B. Grund-
wasserstand, Betroffenheit von Still- und Fließgewässern) bzw. der spezifischen ört-
lichen Situation so gering wie möglich zu halten (Retentionsraum, Fließgewässer 
Waldnaab) 
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- sind Auswirkungen auf das Kleinklima (z.B. Berücksichtigung von Kaltluftabflussbah-
nen), die Immissionssituation und sonstige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Kli-
ma und Luft auf das unvermeidbare Maß zu begrenzen 

 

Mit der Ausweisung und Erschließung der geplanten Gewerbe- und Mischgebietsflä-
chen gehen einige unvermeidbare Auswirkungen der Schutzgüter einher, die in Kap. 
5.3 im Einzelnen dargestellt werden.  
 
 

5.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen dargelegten Ziele des 
Umweltschutzes für den Bauleitplan 

 
 

 Regionalplan 
 

 Wie bereits in Kap. 2.1 dargestellt, sind im Regionalplan für die Region 6 in der Karte 
„Siedlung und Versorgung“ keine besonderen Darstellungen enthalten. Westlich des 
Gebiets ist ein Regionaler Grünzug ausgewiesen. In der Karte „Landschaft und Erho-
lung“ ist das Landschaftsschutzgebiet dargestellt, das sich auf den südlichen Teil des 
geplanten Gewerbegebiets erstreckt. Nordwestlich grenzt ein ausgewiesenes Land-
schaftliches Vorbehaltsgebiet an, das sich jedoch nicht auf das Planungsgebiet selbst 
erstreckt. 

 
 

 Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope 
 

 Im Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans sind bei der Biotopkar-
tierung Bayern keine Biotope erfasst worden.  

  
 

 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
 

 Das ABSP für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab enthält für das unmittelbare 
Planungsgebiet folgende planungsrelevante Bestands-, Bewertungs- und Zielaussa-
gen: 

- die Ziele und Maßnahmenvorschläge für das Waldnaabtal, in dem das Gebiet rand-
lich liegt, sind im Textteil in Kap. 3.2 formuliert (insbesondere unter E Ziele und 
Maßnahmen) 

- in Kap. 4.4.3 des Textteils (Naturraum Hirschauer Bergländer) unter dem Schwer-
punktgebiet H: Waldnaabtal wird das Waldnaabtal trotz der Eingriffe als von zentra-
ler Bedeutung als Ausbreitungsweg und Vernetzungsachse herausgestellt; weitere 
Eingriffe in das Funktionsgefüge sollen vermieden sowie beeinträchtigte Abschnitte 
optimiert werden (zählt zu den Hauptaufgaben des Naturschutzes im Landkreis), 
hochwertige Flächen sind u.a. noch in der Bonau erhalten (Anmerkung: gilt heute 
nur noch bedingt; erhebliche Flächenanteile auch im Kernbereich der Bonau wer-
den als Acker genutzt) 

- die vordringlich erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes sind in Kap. 5 des 
Textteils formuliert 

- in der Karte Still- und Fließgewässer - Ziele und Maßnahmen sind für den Planungs-
raum keine Ziele definiert 
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- in der Karte Feuchtegebiete Bestand keine Einzelobjekte im Planungsraum darge-
stellt 

- in der Karte Feuchtgebiete Bewertung ist der Planungsraum Teil des landesweit be-
deutsamen Lebensraums Naab/Waldnaab/Haidenaab (großräumige Betrachtung, 
z.B. auch Bereich der Pirkmühle ebenfalls enthalten) 

- in der Karte Feuchtgebiete Ziele und Maßnahmen keine Ziele für das Planungsgebiet 
formuliert (jedoch für den sonstigen Rest des landesweit bedeutsamer Feuchtle-
bensraums); damit ist für den Planungsraum nicht das Ziel „Erhalt und Entwicklung 
störungsarmer, zusammenhängender Auenkomplexe..“ formuliert 

- der Planungsbereich ist Bestandteil des Schwerpunktgebiets des Naturschutzes H 
Waldnaabtal  

- keine Schutzgebietsvorschläge für den näheren Planungsraum 

 
 Zusammenfassend betrachtet ist damit der Planungsraum zwar Bestandteil des lan-

desweit bedeutsamen Feuchtlebensraums. Es wurden für das Gebiet jedoch keine 
Ziele und Maßnahmen in der Karte Feuchtgebiete formuliert. Der betroffene Pla-
nungsraum liegt am äußersten Rand des Naabtals und der Bonau, am unmittelbaren 
Siedlungsrand im Bereich des bestehenden Gewerbegebiets an der Rothenstädter 
Straße. 

    
 Schutzgebiete 
 

 Wie bereits erwähnt, liegt der südliche Teil des geplanten Gewerbegebiets innerhalb 
des Landschaftsschutzgebiets „Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neu-
stadt a.d. Waldnaab“. Um eine Inanspruchnahme durch die bauliche Nutzung zu er-
möglichen, ist eine Befreiung nach § 67 BNatSchG für diese relativ kleine Fläche (ca. 
5.000 m²) erforderlich. Die Gründe, weshalb eine Befreiung im vorliegenden Fall ver-
tretbar ist, sowie die Darstellung der Befreiungslage im Zusammenhang mit den feh-
lenden Planungsalternativen (Kap. 5.6), sind in Kap. 2.1 unter „Schutzgebiete“ aus-
führlich dargelegt. Auf die Erläuterungen wird ausdrücklich verwiesen. Besondere Be-
rücksichtigung bedarf im vorliegenden Fall die Tatsache, dass im Bereich das inner-
halb des Geltungsbereichs liegenden Teil des Landschaftsschutzgebiets bereits seit 
1997 ein Gewerbegebiet bestandskräftig im Flächennutzungsplan ausgewiesen ist, 
das Landschaftsschutzgebiet aber erst 2003 in Kraft trat, so dass die Schutzgebietsku-
lisse das bestandskräftige Gewebegebiet hätte berücksichtigen müssen. Unweit west-
lich wurde vor etwa einem Jahr im Landschaftsschutzgebiet ein Wohnhaus mit Halle 
genehmigt. 

  
 

 Artenschutzkartierung 
 

 Die Artenschutzkartierung enthält für den unmittelbaren Vorhabensbereich sowie die 
nähere Umgebung keine Artmeldungen. 

 Östlich ist im Ortsbereich Pirk der Horst des Weißstorchs in der Artenschutzkartie-
rung verzeichnet (Nr. 227). 
Dieser Bereich wird durch das Vorhaben nicht unmittelbar tangiert. Zur Bedeutung 
als Nahrungslebensraum des Weißstorchs siehe Kap. 6. 
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Für den Bereich des Waldnaabtals, außerhalb des Einflußbereichs des Vorhabens, 
sind in der Artenschutzkartierung einige Artmeldungen (u.a. Braunkehlchen, Reb-
huhn) verzeichnet. Diese sind jedoch für das vorliegende Vorhaben nicht mehr rele-
vant und die Vorkommen sind nicht mehr aktuell. 
 
 

 Flächennutzungsplan  
 

 Im bestandskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Pirk (Urfassung aus dem 
Jahre 1974) mit mittlerweile 12 Änderungen ist das Planungsgebiet im Bereich des 
geplanten Gewerbegebiets und Mischgebiets jeweils bereits als Gewerbe- bzw. 
Mischgebiet im Flächennutzungsplan gewidmet (mit 6. Änderung 1997). 

 Der Flächennutzungsplan muss deshalb nicht im Parallelverfahren geändert werden. 
 

 
5.2 Natürliche Grundlagen 
 
 Naturraum und Topographie 
 

 Das Planungsgebiet gehört zum Naturraum D62 Oberpfälzisch-Obermainisches Hügel-
land bzw. 070 Oberpfälzisches Hügelland, und zwar zur Untereinheit 070-F Hirschauer 
Bergländer. 

 Das Gelände ist im Planungsgebiet relativ gering geneigt. 
 Die Geländehöhen liegen zwischen 386 m NN im Südwesten und 390 m NN im Nord-

osten.  
  
 

 Geologie und Böden 
 

 Nach der Geologischen Karte Maßstab 1:25.000 Blatt Weiden sind im Vorhabensbe-
reich quartäre polygenetische Talfüllungen mit Schwemmkegeln und Schwemmfä-
chern, kennzeichnend (Lehme oder Sande, z.T. kiesig). 

 Nach der Bodenschätzung Maßstab 1:25000 sind im Bereich des Gewerbegebiets 
Lehme (Grünlandböden, LIIb3, 42/42), im Bereich des Mischgebiets sandige Lehme 
(sL5Al, 48/40) und im Osten Sande und Lehme (sL3V, 54/44) ausgeprägt. Damit sind im 
Gebiet durchschnittliche bis relativ gute Erzeugungsbedingungen kennzeichnend. Die 
Bodenfunktionen werden in Kap. 5.3.4 im Einzelnen bewertet. Nach dem Baugrund-
gutachten steht im Bereich des geplanten Gewerbegebiets unter dem Oberboden ei-
ne Wechsellagerung aus bindigem Sand, Schluff und Ton an. 

 

 
 Klima 
 

 Klimatisch gesehen gehört das Planungsgebiet zu einem für die Verhältnisse der mitt-
leren Oberpfalz durchschnittlichen Klimabezirk mit mittleren Jahrestemperaturen von 
ca. 8° C und mittleren Jahresniederschlägen von ca. 650 mm. 

 Eine geländeklimatische Besonderheit stellt hangabwärts abfließende Kaltluft dar, 
insbesondere bei bestimmten Wetterlagen wie sommerlichen Abstrahlungsinversio-
nen. Kaltluft kann im Planungsgebiet insbesondere nach Westen bzw. Südwesten zur 
Waldnaab abfließen. 

 Besondere Vorbelastungen der lufthygienischen Situation sind im Gebiet nicht vor-
handen. Die Autobahn A 93 liegt in ca. 600 m Entfernung, der Industriebetrieb Pirk-
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mühle liegt ca. 500 m nordwestlich. Durch die ländliche Umgebung bestehen jedoch 
keine besonderen Belastungssituationen. 

 
 

 Hydrologie und Wasserhaushalt 
 

 Der Bereich des geplanten Gewerbe- und Mischgebiets entwässert natürlicherweise 
nach Südwesten unmittelbar zur Waldnaab, die im Planungsbereich als Gewässer 1. 
Ordnung eingestuft ist. 

 

 Kleinere Fließgewässer und Stillgewässer gibt es im Gebiet nicht. 
 

 Die Grundwasserverhältnisse sind aus den Ergebnissen des Baugrundgutachtens zu-
mindest für den Bereich des Gewerbegebiets gut bekannt. Bei den 5 durchgeführten 
Rammkernbohrungen und Sondierungen wurde das Grundwasser bei 0,20-0,40 m un-
ter GOF aufgeschlossen, wobei das Grundwasser in einer Bohrung gespannt war. 

 Der Grundwasserspiegel ist deutlichen jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. 
Insbesondere die Höhe der Niederschläge und damit der Verlauf der Grundwasser-
neubildung beeinflussen die Schwankungen des Grundwasserspiegels. Insgesamt ist 
damit von hohen Grundwasserständen auszugehen. 

 

 Der Geltungsbereich liegt außerhalb des Überschwemmungsbereichs (HQ 100) der 
Waldnaab.  

 Wasserschutzgebiete sind im weiteren Umfeld nicht ausgewiesen. 
 Das Planungsgebiet ist allerdings als sog. wassersensibler Bereich eingestuft (auf-

grund des zumindest zweitweise hoch anstehenden Grundwassers). 
 
 

 Potenzielle natürliche Vegetation 
 

 Als potenzielle natürliche Vegetation gilt im Gebiet nach dem Fis-natur-online der 
Waldziest-Eschen-Hainbuchen-Wald mit flußbegleitendem Hainmieren-Schwarzerlen-
Auwald. 

 

 
5.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Pro-

gnose bei Durchführung der Planung 
 

5.3.1 Schutzgut Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
 
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Bezüglich des Lärms bestehen im Gebiet gewisse Vorbelastungen durch Verkehrslärm 
(Autobahn A 93) und durch Betriebslärm (Industriebetrieb Pirkmühle und Gewerbe-
gebiet an der Rothenstädter Straße, u.a. Metallbaubetrieb und Kfz-Werkstatt mit Au-
tohandel). Relevante Immissionsorte sind die bestehenden und zur Ausweisung ge-
planten Mischgebietsparzellen und das nächstgelegene Wohnhaus Rothenstädter 
Straße 1 (Flur-Nr. 346/2).  

 

 Um den Belangen des Schallschutzes ausreichend Rechnung zu tragen, und an den 
Immissionsorten (mit entsprechenden Schutzansprüchen) gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse weiterhin zu gewährleisten, wurde im Rahmen der Aufstellung des 
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vorliegenden Bebauungs- und Grünordnungsplans eine Schalltechnische Untersu-
chung durch das Büro AB Consultants erstellt (mit Datum 29.01.2019), in dem zur 
Wahrung der immissionsschutztechnischen Belange Emissionskontingente ermittelt 
werden (auf der Grundlage der Vorbelastung und der im Ausweisungsbereich zu er-
wartenden Schallimmissionen), die im Bebauungs- und Grünordnungsplan im Bereich 
des Gewerbegebiets mit entsprechenden Zusatzkontingenten in den definierten Rich-
tungssektoren festgesetzt werden. Die Schalltechnische Untersuchung ist Bestandteil 
der Unterlagen des Bebauungs- und Grünordnungsplans.  

 

 Innerhalb der geplanten Gewerbe-und Mischgebietsflächen wird derzeit eine Fläche 
von ca. 1,3 ha landwirtschaftlich genutzt, überwiegend als Acker. Sie dient der Erzeu-
gung von Nahrungsmitteln, Futtermitteln oder Energierohstoffen. 

  

 Bestehende Wasserschutzgebiete liegen nicht im Einflussbereich der Gebietsauswei-
sung. Überschwemmungsgebiete erstrecken sich ebenfalls nicht auf dem Geltungsbe-
reich.  

  

 Aufgrund der Lage, der Strukturierung des Gebiets und der Erschließung mit Wegen 
hat der Geltungsbereich für die landschaftsgebundene Erholung eine gewisse Bedeu-
tung. Der Weg, der als Straße ausgebaut wird, wird für die landschaftsgebundene Er-
holung genutzt. Übergeordnete Rad- oder Wanderwege sowie intensive Erholungs-
einrichtungen sind nicht betroffen. Der Waldnaabtal-Radweg verläuft im Bereich der 
Rothenstädter Straße. 

 

 Bodendenkmäler sind im Projektgebiet und dem näheren Umfeld nicht bekannt. Im 
Umfeld sind archäologische Befunde und Funde des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit im Bereich des ehemaligen Landsassenguts bzw. Schlosses Pirk mit der Nr. D-3-
6338-0039 als Bodendenkmal verzeichnet. Das Neue Schloß ist auch als Baudenkmal 
ausgewiesen (im Kern 17./18. Jahrhundert). 

 

 Freileitungen verlaufen nicht über den Geltungsbereich. An der Ostseite der Gewer-
begebietsparzelle steht ein Endmast. Im Planungsgebiet ist die dort ankommende   
20 kV-Leitung verkabelt. 

 
 

 Auswirkungen  
 

 Während der Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch Immissionen zu 
rechnen. Sie werden insgesamt aufgrund ihrer engen zeitlichen Begrenzung und der 
Lage des Bauvorhabens im Randbereich des bestehenden Gewerbegebiets und der 
relativ stark befahrenen Kreisstraße als relativ unerheblich eingestuft. 

 

 Von den Nutzungen der vorliegend geplanten Gewerbe- und Mischgebietsauswei-
sung werden Lärmimmissionen hervorgerufen (einschließlich Fahrverkehr usw.), die 
im Hinblick auf die Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen der TA Lärm an 
den umliegenden, bewertungsrelevanten und schutzbedürftigen Immissionsorten 
näher zu bewerten sind. Auch die Auswirkungen der Schallimmissionen des geplan-
ten Gewerbegebiets und der umgebenden Vorbelastungen auf die geplanten Misch-
gebietsnutzungen sind zu betrachten. Deshalb wurde, wie oben erläutert, eine Schall-
technische Untersuchung durch das Büro AB Consultants erstellt (Datum vom 
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29.01.2019). In dem Gutachten werden Emissionskontingente und Zusatzkontingente 
ermittelt. Die Emissionskontingente sind gegliedert in ein GE1 und ein GE2. Diese 
Vorgaben werden in die Festsetzungen und Hinweise sowie die Begründung des Be-
bauungsplans verbindlich aufgenommen (siehe textliche Festsetzungen Nr. 8, planli-
che Festsetzungen und Hinweise in der Begründung, Kap. 4.1). Neben der Lärmkon-
tingentierung ist es notwendig und sinnvoll, im Mischgebiet M1 hinsichtlich der Öf-
fenbarkeit von Fenstern Festsetzungen zu treffen, um Überschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte an Fassaden im MI 1 zu vermeiden.  

 Mit den Festsetzungen und Vorgaben der Schalltechnischen Untersuchung kann da-
von ausgegangen werden, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse an den schützenswerten Immissionsorten (Mischgebiet und Wohngebie-
te der Umgebung) auch nach Realisierung des Gewerbegebiets weiterhin gewährleis-
tet sind. Zu den Einzelheiten siehe Schalltechnische Untersuchung in der Anlage (mit 
Datum vom 29.01.2019). 

 

 Wie bereits erläutert, spielen Gerüche im Gebiet keine relevante Rolle. Durch die ge-
planten Nutzungen werden nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand keine zusätzli-
chen relevanten Gerüche hervorgerufen. 

 

 Landwirtschaftliche Produktionsflächen werden durch das geplante Vorhaben in ei-
nem Umfang von ca. 1,3 ha beansprucht. Davon werden ca. 1,05 ha als Acker und 
0,25 ha als Intensivgrünland genutzt. Diese Flächen entfallen dauerhaft für die land-
wirtschaftliche Produktion. Die landwirtschaftlichen Erzeugungsbedingungen sind 
durchschnittlich (Bereich des geplanten Gewerbegebiets) bis relativ gut (nach Osten). 
Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen ist im Zuge der baulichen 
Entwicklung so gering wie möglich zu halten. Sie ist im vorliegenden Fall aber nicht 
vermeidbar. Möglichkeiten der Widernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdich-
tung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung im Sinne des § 1a (2) BauGB) 
stehen in Pirk nicht zur Verfügung, um die notwendige Bebauung (Gewerbe- und 
Mischbebauung) realisieren zu können. Gewerbebrachen, Leerstände u.ä. im Innen-
bereich von Pirk stehen nicht in nennenswertem Umfang zur Verfügung. Insofern ist 
es notwendig, für die weitere Entwicklung des Gewerbebetriebes und der Gemeinde 
Pirk die vorliegend geplanten Flächen im Bereich landwirtschaftlich genutzter Grund-
stücke in Anspruch zu nehmen. 

 

 Neben den Lärmimmissionen werden durch die Ausweisung weitere Auswirkungen 
hervorgerufen, z.B. zusätzliches Verkehrsaufkommen, optische Reize etc. Aufgrund 
des geplanten Erschließungskonzepts wird die zusätzliche Verkehrsbelastung für die 
angrenzenden Wohnhäuser und den Ortsbereich Pirk vergleichsweise sehr gering bis 
nicht vorhanden sein. Die Erschließung erfolgt über die Straße „Schloßpaint“, die 
ausgebaut wird. Diese bindet unmittelbar an die Kreisstraße NEW 9 an. Alle Anlieger 
können ihre Anwesen bzw. Grundstücke, auch die landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücke, uneingeschränkt erreichen. 

 

 Durch die umliegenden Freileitungen im Südosten sind im Hinblick auf die geplante 
Bebauung keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Die Freileitungen liegen 
randlich außerhalb der geplanten Bebauung und der betrieblich genutzten Freiflä-
chen, und können deshalb erhalten werden. 
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 Wie bereits erwähnt, sind Wasserschutzgebiete im Umfeld und Überschwemmungs-
gebiete nicht ausgewiesen, so dass diesbezüglich keine Auswirkungen hervorgerufen 
werden.  

 

 Die Erholungseignung des Gebiets für die landschaftsgebundene Erholung ist grund-
sätzlich gegeben. Der Weg „Schloßpaint“ wird derzeit von Erholungssuchenden aus 
dem Ortsbereich Pirk genutzt, um die landschaftlich geprägten Bereiche südlich Pirk 
zu erschließen (v.a. Spaziergänger).     

 Durch die geplante Erschließung und Bebauung bleibt diese Wegeverbindung unein-
geschränkt erhalten, und kann deshalb von Erholungssuchenden weiter genutzt wer-
den. Die Bedeutung der Wegeverbindung für Erholungssuchende wird zukünftig nach 
Errichtung der geplanten Sportparks noch zunehmen, da der Sportpark über diesen 
Weg direkt an die Rothenstädter Straße angebunden wird. 

 Intensive Erholungseinrichtungen werden nicht beeinträchtigt. Durch die Bebauung 
werden die landschaftlich geprägten Kulissen nur geringfügig beeinträchtigt, so dass 
die Erholungseignung auch diesbezüglich kaum beeinträchtigt wird. 

 

 Eine Überprägung von Bodendenkmälern ist nicht zu erwarten. Es liegen keine Hin-
weise auf Bodendenkmäler vor. Sollten jedoch Bodendenkmäler zutage treten, wird 
der gesetzlichen Meldepflicht entsprochen, der Zustand unverändert erhalten und 
die Denkmalschutzbehörden eingeschaltet. 

 Baudenkmäler gibt es im Ortsbereich von Pirk (u.a. ehemaliges Schloss, katholische 
Kirche).  

 Nachteilige Auswirkungen auf die Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. Es werden 
zwar von dort gewisse Sichtbeziehungen zum Bereich des geplanten Bauvorhabens 
bestehen. Diesbezügliche Beeinträchtigungen werden jedoch nicht hervorgerufen, da 
die gewerblich geprägte Bebauung und die Wohnnutzungen nicht näher an das Bau-
denkmal heranrücken werden als die bestehende Bebauung und die Bereiche der ge-
planten baulichen Erweiterungen bereits derzeit durch umliegende bestehende Be-
bauung geprägt sind. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Eingriffserheblichkeit bezüglich des 
Menschen und der sonstigen Kultur- und Sachgüter vergleichsweise gering ist. Bezüg-
lich der zu erwartenden Immissionen, insbesondere Lärmimmissionen, werden ent-
sprechende Festsetzungen getroffen, so dass relevante nachteilige Auswirkungen 
nicht hervorgerufen werden, und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse weiterhin 
gewährleistet sind. Im Zuge des konkreten Bauantrags für die Bebauung im Gewer-
begebiet ist die Einhaltung des Emissionskontingents (unter Ausnutzung der Zusatz-
kontingente) nachzuweisen. 
Im Vordergrund steht der Verlust von ca. 1,3 ha landwirtschaftlich nutzbarer Fläche.
  

 

5.3.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensräume, biologische Vielfalt 
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 (siehe Bestandsplan Nutzungen und Vegetation mit Darstellung der Eingriffe) 
  

 Die für die Ausweisung des Gewerbe- und Mischgebiets vorgesehenen Flächen wer-
den derzeit überwiegend von intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen einge-
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nommen, die nur eine sehr geringe Lebensraumqualität aufweisen. Davon sind ca. 
0,95 ha Acker und 0,25 ha Grünland ohne jegliche besondere Vegetationsausprägung 
(Intensivgrünland). 

 Auch nur bedingt höherwertigere Strukturen, wie Gehölzbestände u.ä., sind von der 
Gebietsausweisung nicht betroffen. 

 
 Insgesamt betrachtet wird der Geltungsbereich bzw. die von der geplanten Überbau-

ung betroffenen Flächen selbst also von naturschutzfachlich vergleichsweise gering-
wertigen, intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen eingenommen (überwie-
gend Acker).  

 Wie bereits erwähnt, liegt der südliche Teil des geplanten Gewerbegebiets innerhalb 
des Landschaftsschutzgebiets „Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neu-
stadt a.d. Waldnaab“. Wie in Kap. 2.1 ausführlich dargestellt, liegen nach hiesiger An-
sicht die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 67 BNatSchG vor. 

 

 An den Geltungsbereich grenzen folgende Nutzungs- und Vegetationsstrukturen an: 
 

- im Süden weitere landwirtschaftliche Flächen (Acker)  
 

- im Osten ebenfalls landwirtschaftliche Flächen (Grünland), dahinter der Siedlungs-
bereich von Pirk 

- im Westen bestehendes Gewerbegebiet bzw. Pferdekoppeln; im Randbereich exis-
tiert auf dem angrenzenden Grundstück eine relativ schmale Hecke, die als Schnitt-
hecke ausgeprägt ist, aus Liguster, Hainbuche und Weiden 

 

- im Norden bestehendes Gewerbegebiet (im Westen) bzw. als Mischgebiet gewid-
mete bestehende Wohnbauflächen (im Osten), nördlich davon die Kreisstraße             
NEW 9 

 

 Damit sind auch im Umfeld keine naturschutzfachlich besonders relevanten Struktu-
ren betroffen. Das Gebiet liegt landschaftsräumlich am Rande des Waldnaabtals. Na-
turschutzfachlich relevante Belange im Zusammenhang mit den Talstrukturen des 
Waldnaabtals, das im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) als landesweit be-
deutsamer Lebensraum eingestuft ist, sind durch die Gebietsausweisung nicht tan-
giert. Das Projektgebiet liegt außerhalb potenzieller Wiesenbrütergebiete der Bonau 
bzw. des Waldnaabtals. 

 Faunistische Daten wurden im Rahmen der Erarbeitung der vorliegenden Planunter-
lagen aufgrund der vergleichsweise geringen Empfindlichkeiten nicht erhoben. Auf-
grund der strukturellen Ausprägung und Lage der geplanten Gebietsausweisung sind 
keine besonderen Artvorkommen zu erwarten. Lediglich im Hinblick auf die Gilde der 
Feldbrüter erfolgten drei Begehungen. 
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 Auswirkungen 
 

 Durch die Ausweisung des Gewerbe- und Mischgebiets sind die Nutzungs- und Vege-
tationsstrukturen in folgendem Umfang betroffen (Eingriffsfläche): 

 

- Acker, intensiv genutzt:  
 Kategorie I 9.530 m² 
 

- Grünland intensiv, 
 Kategorie I : 2.946 m² 
 
- artenarme Gras- und Krautfluren, ohne wertgebende Arten, 
 gemäht 
 Kategorie I: 594 m² 
 

- Schotterweg 
 Kategorie I, unterer Wert: 701 m² 
 
Damit wird eine Fläche von 13.771 m² (Eingriffsfläche) durch das Vorhaben über-
prägt. 
 

 Die bestehenden, mit Wohnnutzungen bebauten Parzellen innerhalb des Geltungsbe-
reichs stellen keine Eingriffsflächen dar. 
 Damit sind im Geltungsbereich ausschließlich naturschutzfachlich relativ geringwerti-
ge Strukturen betroffen, deren (geringe) Funktionen durch das Vorhaben vollständig 
verloren gehen. 

  

 Neben dem unmittelbaren Lebensraumverlust können darüber hinaus zusätzliche 
Beeinträchtigungen, wie Verstärkung der Barriereeffekte, Veränderung der kleinkli-
matischen Verhältnisse, Beunruhigung oder Verlärmung, auf benachbarte Lebens-
raumstrukturen bzw. in Bezug auf den gesamten übergeordneten Lebensraum her-
vorgerufen werden. Diesbezüglich relevante Strukturen sind jedoch auch im Umfeld 
nicht betroffen. Wie bereits erwähnt, sind durch die Gebietsausweisung auch durch 
indirekte Effekte keine relevanten Lebensraumfunktionen des landesweit bedeutsa-
men Waldnaabtals betroffen. Das Planungsgebiet liegt am Rand des Talraums im Be-
reich des Talanstiegs. Durch die Ausweisung werden die Lebensraumqualitäten des 
Talraums nicht relevant beeinträchtigt. Potenzielle Wiesenbrüterflächen oder Tal-
strukturen sind auch durch indirekte Effekte nicht betroffen. 

   
 Zum besonderen Artenschutz siehe die ausführlichen Angaben in Kap. 6. Als Ergebnis 

lässt sich festhalten, dass durch die Gebietsausweisung keine Auslösung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu erwarten sind. 

 

 Insgesamt ist die schutzgutbezogene Eingriffserheblichkeit sowohl im Hinblick auf die 
unmittelbare Überprägung als auch mögliche indirekte Effekte als relativ gering ein-
zustufen. 

 
 
 



Bebauungsplan Gewerbe- und Mischgebiet „Schloßpaint I““ Gemeinde Pirk  
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Seite 38 

5.3.3 Schutzgut Landschaft 
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Das unmittelbare Planungsgebiet selbst ist bisher zwar größtenteils landschaftlich 
geprägt. Im wesentlichen sind intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen im Aus-
weisungsbereich ausgeprägt, die im Hinblick auf die landschaftsästhetischen Qualitä-
ten keinerlei relevante, wertsteigernde Merkmale aufweisen. 

 Insgesamt ist das Orts- und Landschaftsbild im Bereich des Planungsgebiets jedoch 
bereits sehr stark durch anthropogene Strukturen geprägt. Dabei fügen sich die 
wohngenutzten Parzellen im östlichen Bereich noch relativ gut in das Orts- und Land-
schaftsbild ein, während die gewerbliche Bebauung im westlichen Teil eindeutig eine 
Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes mit sich bringt, u.a. aufgrund der 
z.T. massiven Auffüllungen im Süden, die in diesem Bereich visuell besonders wirk-
sam sind. 

  

 Die Erholungseignung des Gebiets für die landschaftsgebundene Erholung ist aus 
landschaftsstruktureller Sicht als relativ gering bis durchschnittlich zu bezeichnen. Es 
besteht eine auch für die ortsnahe Erholung relativ wichtige Wegeverbindung, die 
den Landschaftsraum südlich Pirk für Erholungssuchende z.T. erschließt (Straße 
Schloßpaint). Intensive Erholungseinrichtungen sind nicht vorhanden. Nach zukünfti-
ger Errichtung des neuen Sportparks Pirk wird diese Wegeverbindung noch eine we-
sentliche wichtigere Funktion als Fuß-/Radwegeverbindung der westlichen Ortsteile 
von Pirk zum neuen Sportpark aufweisen. Die im Norden anschließende Rothenstäd-
ter Straße stellt in diesem Abschnitt den Waldnaabtal-Radweg dar. 

 

 Zusammenfassend betrachtet wird der Planungsraum bereits derzeit relativ stark 
anthropogen geprägt, auch wenn die Ausweisungsflächen selbst landwirtschaftlich 
genutzt werden. Das Landschaftsbild positiv prägende Strukturen sind nicht vorhan-
den. 

 

 
 Auswirkungen 
 

 Zwangsläufig wie bei jeder Bebauung, insbesondere gewerblicher Bebauung mit um-
fassender Bebauung und hohen Flächenversiegelungen, wird das Landschaftsbild im 
Vorhabensbereich trotz der in gewissem Maße bereits vorhandenen anthropogenen 
Prägung grundlegend verändert. Die kennzeichnende, gewisse technogene Prägung 
des Umfeldes der unmittelbar betroffenen landwirtschaftlichen Flächen wird erheb-
lich verstärkt, die vollständige anthropogene Prägung im Vorhabensbereich tritt in 
den Vordergrund.  

 Die Empfindlichkeit gegenüber den landschaftlichen Veränderungen ist entsprechend 
der derzeitigen Ausprägung vergleichsweise gering. Die derzeit bereits bestimmende 
Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds durch die gewerbliche Bebauung 
wird jedoch ausgedehnt (geplantes Gewerbegebiet). Die Auswirkungen halten sich 
jedoch in Grenzen, da sich die Ausweisung in einem relativ schmalen Band entlang 
des bestehenden Siedlungsrandes entwickelt und damit nur in vergleichsweise gerin-
gem Maße in die freie Landschaft eingreift. Durch die, im Rahmen der Möglichkeiten, 
geplante Eingrünung im Süden wird zur Minderung der schutzgutbezogenen Auswir-
kungen beigetragen. 
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 Der Talraum der Waldnaab wird auch aus landschaftsästhetischer Sicht nicht nen-
nenswert beeinträchtigt. 

  

 Im Hinblick auf die landschaftsgebundene Erholung hat das Gebiet derzeit eine ge-
wisse, wenn auch keine hohe Bedeutung. Dementsprechend ergeben sich keine er-
heblichen Verschlechterungen. Die Wegeverbindung Schloßpaint wird nach Errich-
tung des neuen Sportparks Pirk an Bedeutung zunehmen, da dann diese Verbindung 
in Richtung des Sportparks und den Geh- und Radwegen entlang der GVS Pirk-Luhe 
direkt angeschlossen wird. 

 Intensive Erholungseinrichtungen sind nicht betroffen. 

 Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut als gering bis mittel einzustufen. 
  
 

5.3.4 Schutzgut Boden 
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Im Gebiet sind quartäre polygenetische Talfüllungen mit Schwemmfächern und 
Schwemmkegeln kennzeichnend (Lehme oder Sande, z.T. kiesig). Es handelt sich um 
Schwemmfächer des Pirker Bachs. 

 

 Gemäß der Bodenschätzungskarte sind im Bereich des Gewerbegebiets Lehme (Grün-
landboden, LIIb3, 42/42), im Bereich des Mischgebiets sandige Lehme (sL5Al, 48/40) 
und im Osten Sande und Lehme (sL3V 54/44) ausgeprägt. 

 Nach dem vorliegenden Baugrundgutachten sind bindige Sande, Schluffe und Tone 
unter dem Oberbodenhorizont ausgeprägt. 

   

 Auswirkungen 
 

 Projektbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind wie bei jeder Bauflächenaus-
weisung in Form der Bodenüberformung, -überbauung und –versiegelung zu erwar-
ten. Die naturgemäß erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Boden gehen mehr oder 
weniger zwangsläufig mit der geplanten Realisierung des Vorhabens einher. Die Ver-
meidung und Minderung der Eingriffe ist in gewerblich genutzten Bereichen nur in-
nerhalb enger Grenzen möglich. Durch die hohe Grundflächenzahl von 0,8 und das 
konkret geplante Bebauungskonzept ist von einem insgesamt hohen Versiegelungs-
grad im Gewerbegebiet auszugehen, wobei weitgehend bisher lediglich durch die 
landwirtschaftliche Nutzung veränderte Bodenprofile beansprucht werden. 

 Die baulich zur Überprägung geplanten Flächen (mit weitgehend unveränderten Bo-
denprofilen) umfassen ca. 14.000 m². Aufgrund dieser Größe und der festgesetzten 
Grundflächenzahl von 0,8 im Gewerbegebiet bzw. 0,6 im Mischgebiet können ca. 1,0 
ha zusätzlich versiegelt werden. 

 Insgesamt ist die Eingriffserheblichkeit bezüglich des Schutzguts wie bei jeder Über-
bauung und Versiegelung relativ hoch. Die Empfindlichkeiten sind als durchschnittlich 
einzustufen. Die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit ist als durchschnittlich bis relativ 
gut einstufen. 
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5.3.5 Schutzgut Wasser 
 
 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Wie bereits in Kap. III 5.2 „Hydrologie und Wasserhaushalt“ ausgeführt, entwässert 
der Geltungsbereich natürlicherweise direkt nach Südwesten zur Waldnaab (Gewäs-
ser 1. Ordnung). 

 Die Waldnaab verläuft ca. 500 m nordwestlich. Landschaftsräumlich liegt der Pla-
nungsraum im Bereich der Schwemmfächer des Pirker Bachs. 

 

 Stillgewässer gibt es innerhalb sowie im Umfeld des Geltungsbereichs nicht.  
 

 Der Überschwemmungsbereich der Waldnaab erstreckt sich nicht auf den Geltungs-
bereich. 

 

 Die Grundwasserverhältnisse im Gebiet sind aus dem vorliegenden Bodengutachten 
zum Gewerbegebiet gut bekannt. Demnach wurde das Grundwasser am 12.12.2017 
ca. 0,20-0,40 m unter Gelände angetroffen. Der Grundwasserspiegel unterliegt star-
ken Schwankungen. Insgesamt ist aber von hohen Grundwasserständen auszugehen.  

 Wasserschutzgebiete liegen weit außerhalb des Einflußbereichs der Gebietsauswei-
sung. Der gesamte Bereich ist als sog. wassersensibles Gebiet eingestuft (im vorlie-
genden Fall aufgrund der zumindest zeitweise hohen Grundwasserstände). Damit be-
stehen im Hinblick auf das Schutzgut relativ hohe Empfindlichkeiten. 

 
 Auswirkungen 
 

 Durch die zu erwartende Versiegelung (und Überbauung) wird die Grundwasserneu-
bildung reduziert. Eine Begrenzung ist nur in vergleichsweise geringem Umfang mög-
lich. 

 Wie in Kap. 3.5.3 dargestellt, wird das Oberflächenwasser von den Dachflächen und 
den Freiflächen des Gewerbegebiets sowie die Straßenentwässerung in einem Rück-
haltebecken auf dem Grundstück des Gewerbegebiets zurückgehalten und gedrosselt 
an den Vorfluter abgegeben (Einleitstelle ca. 140 m südlich des Geltungsbereichs). 
Die Oberflächenwässer aus dem Mischgebiet werden in den Mischwasserkanal einge-
leitet. Es sind jedoch alle sich bietenden Möglichkeiten der Versickerung, Rückhaltung 
und Brauchwassernutzung zu nutzen, um die Einleitung in den Mischwasserkanal so 
gering wie möglich zu halten. 

 Es finden vorhabensbedingt Verschiebungen zwischen den Faktoren Versickerung, 
Verdunstung und Abfluss innerhalb der Wasserhaushaltsbilanz statt, die sich in gerin-
gem Maße auf den Gebietswasserhaushalt auswirken. Aufgrund der geplanten Ober-
flächenentwässerung im Trennsystem im Bereich des Gewerbegebiets halten sich die 
Auswirkungen auf die gemeindlichen Abwasserkanäle und die Kläranlage insgesamt 
in Grenzen. Entsprechend der Gebietsgröße und der möglichen Bebauung beträgt die 
maximale versiegelte Fläche ca. 14.000 m². Bei einer mittleren jährlichen Grundwas-
serneubildung im Gebiet von ca. 150 mm reduziert sich die jährliche Grundwasser-
neubildung auf den gesamten Geltungsbereich bezogen rechnerisch um ca. 1.500 m³ 
jährlich. Dies wird sich nicht nennenswert auf den Gebietswasserhaushalt auswirken. 
Mit dem Graben (Oberlauf des Bonaugrabens) kann ein leistungsfähiger Vorfluter ge-
nutzt werden. 
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 Durch die geplante Bebauung wird kein Retentionsvolumen bei Hochwasser beseitigt. 
Wie oben erläutert, liegt das Planungsgebiet deutlich außerhalb des Überschwem-
mungsgebiets der Waldnaab. 

 Stillgewässer und damit Oberflächengewässer insgesamt sind durch das Vorhaben, 
weder direkt noch indirekt betroffen. 

 

 Wie erläutert, wird durch die Versiegelung und die anschließende Einleitung in den 
Vorfluter (nach entsprechender Rückhaltung) die Grundwasserneubildung reduziert. 
Vorhabensbedingte Veränderungen der Grundwasserstände sowie qualitative Aus-
wirkungen auf das Grundwasser, sind nicht zu erwarten. Es ist allerdings von hohen 
Grundwasserständen auszugehen, so dass bei den Baumaßnahmen eine entspre-
chende Wasserhaltung erforderlich sein dürfte. 

 

 Vorkehrungen gegen wild abfließendes Oberflächenwasser, um benachbarte bebaute 
oder potenziell bebaubare Grundstücke vor übermäßigem Oberflächenwasserzufluss 
von außerhalb des Baugebiets zu schützen, sind im vorliegenden Fall aufgrund der 
Ausprägung der Topographie nicht erforderlich. 

 

 Um nachteilige Auswirkungen auf die zu errichtenden Gebäude durch Grundwasser 
und Bodenwasser von vornherein auszuschließen, sind entsprechende bauliche Maß-
nahmen zu prüfen. Die Erforderlichkeit ist durch den Bauwerber eigenverantwortlich 
zu ermitteln. Es ist aufgrund der Grundwasserstände davon auszugehen, dass ent-
sprechende Schutzvorkehrungen erforderlich werden. 

 Bei den Baumaßnahmen ist den Anforderungen des Allgemeinen Vorsorgegrundsatz 
des WHG in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.  

 Wasserschutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht berührt. 
 

 Insgesamt ist die Eingriffserheblichkeit mittel bis relativ hoch. 
  

 
5.3.6 Schutzgut Klima und Luft 
 

 Beschreibung der derzeitigen Situation 
 

 Das Planungsgebiet weist für die Verhältnisse der mittleren (bis nördlichen) Oberpfalz 
durchschnittliche Klimaverhältnisse auf. 

 Eine geländeklimatische Besonderheit stellt hangabwärts, also im wesentlichen in 
südwestliche Richtung zur Waldnaab abfließende Kaltluft dar, insbesondere bei be-
stimmten Wetterlagen wie sommerliche Abstrahlungsinversionen. In der Tallage des 
angrenzenden Waldnaabtals sammelt sich Kaltluft und kann zu erhöhter Spätfrostge-
fährdung führen. 

 Vorbelastungen der lufthygienischen Situation werden im Planungsgebiet in gewis-
sem Ausmaß durch die Autobahn A 93 und die bestehenden Industrie- und Gewerbe-
betriebe hervorgerufen. Allerdings kommt es aufgrund der ländlich geprägten Umge-
bung nicht zu besonderen Belastungssituationen. 

 Zu den Schallimmissionen und den sonstigen Immissionen siehe Kap. 5.3.1 Schutzgut 
Mensch. Diesbezüglich werden in Pkt. 8 der textlichen Festsetzungen und in die Plan-
zeichnung des Bebauungs- und Grünordnungsplans entsprechende Festsetzungen 
zum Schallschutz aufgenommen.  
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 Auswirkungen 
 

 Durch die Errichtung der Baukörper und die sonstige Versiegelung wird es zu einer 
Veränderung des Lokalklimas kommen. Die verdunstungsbedingte Luftbefeuchtung 
und Luftkühlung wird sich verringern. Der bisherige Beitrag der landwirtschaftlichen 
Flächen zum Klimaausgleich wird reduziert, die Merkmale des Stadtklimas mit höhe-
ren Temperaturspitzen etc. werden zunehmen. Allerdings wird diese Zunahme auf-
grund der im Umfeld weitestgehend kennzeichnenden ländlichen Prägung mit um-
fangreichen landwirtschaftlich genutzten Flächen so geringe Ausmaße annehmen, 
dass dies für den Einzelnen nicht spürbar sein wird. 

 Ein relevanter Kaltluftstau o.ä., der sich nachteilig auf bestehende Bauflächen aus-
wirken würde (z.B. die im Umfeld liegenden Wohnhäuser), wird durch die geplante 
Bebauung nicht hervorgerufen. 

  

 Eine Verschlechterung der lufthygienischen Situation wird durch die Gebietsauswei-
sung nur in geringem, nicht nennenswertem Maße hervorgerufen. Die zusätzlichen 
Emissionen luftgetragener Schadstoffe spielen faktisch keine Rolle. 

 Zu den Schallimmissionen und Geruchsimmissionen siehe Kap. II 5.3.1. 
 Im Baugebiet sind im Sinne des §1a Abs. 5 BauGB Maßnahmen, die den Klimawandel 

entgegenwirken, als auch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, auf 
öffentlichen und privaten Fläche umzusetzen (z.B. Pflanzmaßnahmen, Verwendung 
energiesparender Technologien, Nutzung erneuerbarer Energien). 

 

 Insgesamt ist die Eingriffserheblichkeit bezüglich des Schutzguts als relativ gering ein-
zustufen. 

 
 

5.3.7 Wechselwirkungen 
 

 Grundsätzlich stehen alle Schutzgüter untereinander in einem komplexen Wirkungs-
gefüge, so dass eine isolierte Betrachtung der einzelnen Schutzgüter zwar aus analyti-
scher Sicht sinnvoll ist, jedoch den komplexen Beziehungen der biotischen und abioti-
schen Schutzgüter untereinander nicht gerecht wird. 

 Dementsprechend wurden bei der Analyse der Auswirkungsprognose bereits Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern herausgearbeitet. Beispielsweise wirkt sich 
die Versiegelung (Betroffenheit des Schutzguts Boden) auch auf das Schutzgut Was-
ser aus (Reduzierung der Grundwasserneubildung). Soweit also Wechselwirkungen 
bestehen, wurden diese bereits dargestellt. 

 
 
5.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-

nung (Nullvariante) 
 

 Wenn das Gebiet nicht ausgewiesen und errichtet würde, wäre davon auszugehen, 
dass die landwirtschaftliche Nutzung auf den betroffenen Flächen fortgesetzt würde. 

 Eine andere Art der Bebauung als die abgestufte Bebauung (Gewerbe-Mischgebiet 
mit Schwerpunkt Gewerbe bzw. Wohnen) ist an diesem Standort aufgrund der um-
gebenden Nutzungen nicht möglich. 

 
 



Bebauungsplan Gewerbe- und Mischgebiet „Schloßpaint I““ Gemeinde Pirk  
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Seite 43 

5.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen 

 
5.5.1 Vermeidung und Verringerung 
 

 Nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind auch die Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen im Umweltbericht darzustellen. Im Sinne der Eingriffsregelung 
des § 14 BayNatSchG ist es oberstes Gebot, vermeidbare Beeinträchtigungen des Na-
turhaushalts und des Landschaftsbildes zu unterlassen. 

 Wesentliche Vermeidungsmaßnahmen sind die festgesetzten Begrünungsmaßnah-
men, die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung, und die geplante Entwässerung im 
Trennsystem (Bereich Gewerbegebiet).  
 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die im vorliegenden Fall aufgrund der Art 
der geplanten Bebauung begrenzten Möglichkeiten der Eingriffsvermeidung zu einem 
erheblichen Teil ausgeschöpft werden. 

 
 

5.5.2 Ausgleich 
 
 Nach der Eingriffsbilanzierung ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 6.885 m² (siehe 

auch Kap. 4.2). 
 Die erforderlichen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen werden außerhalb des Geltungsbe-

reichs auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 721 der Gemarkung Enzenrieth (6.885 m²) er-
bracht (Pflanzung einer Baumreihe und einer Hecke mit Extensivierung der Wiesen-
nutzung). Da der rechnerisch erforderliche Umfang der Kompensationsfläche erreicht 
wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Eingriffe im Sinne der Eingriffsrege-
lung vollständig kompensiert werden. Die nicht für vorliegendes Eingriffsvorhaben 
benötigten Teilflächen können für zukünftige Eingriffsvorhaben angerechnet werden. 

  
 

5.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

 Im Vorfeld der vorliegenden Bauleitplanung wurden intensive Überlegungen und Prü-
fungen zur Suche nach einem Standort für die Erweiterung eines ansässigen, für die 
Gemeinde Pirk bedeutsamen Gewerbebetriebs angestellt. Wesentliche Vorgaben wa-
ren dabei: 

- möglichst geringe räumliche Entfernung zum bestehenden Betrieb 

- sinnvolle städtebauliche Anordnung innerhalb des Ortsbereichs von Pirk unter Be-
rücksichtigung weiterer wichtiger planungsrelevanter Parameter, wie z.B. die Belan-
ge des Immissionsschutzes (Vermeidung von Nutzungskonflikten), des Hochwasser-
schutzes (Lage außerhalb von Überschwemmungsgebieten) und des Naturschutzes 
(Landschaftsschutzgebiet, artenschutzrechtlich relevante Aspekte). Um die Erläute-
rungen und Ergebnisse der Alternativenprüfung nachvollziehbar zu machen, wurde 
eine Karte „Darstellung der Alternativenprüfung“ erstellt, in der die im Folgenden 
beschriebenen Zusammenhänge und Gründe für die Standortwahl erläutert werden 
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 Bezüglich der Planungsalternativen stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 Die Gewerbebetriebe konzentrieren sich in Pirk im Bereich der Rothenstädter Straße. 

Alle anderen Bereiche des Ortsgebiets werden durch Wohnnutzungen, landwirt-
schaftliche Bebauung oder Gemeinbedarfseinrichtungen eingenommen. Insofern ist 
es absolut sinnvoll, den Suchraum auf den erweiterten Bereich um die Rothenstädter 
Straße zu fokussieren. Es ist jedoch auch notwendig, die sonstigen Bereiche um die 
Ortslage Pirk, bei denen das Anbindungsgebiet grundsätzlich eingehalten werden 
könnte, hinsichtlich ihrer Eignung für eine gewerbliche Ausweisung zu prüfen. 

 Ein Standort weiter östlich, im Bereich der Flur-Nr. 252 und 253, wäre betrieblich 
sehr günstig, lässt aber im Hinblick auf den Immissionsschutz ein deutlich höheres 
Konfliktpotenzial erwarten. Auch die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung 
zeigen, dass eine gewerbliche Bebauung in diesem Bereich immissionsschutzrechtlich 
nicht möglich wäre. Insofern wird von diesem Standort abgesehen (Ergebnis einer 
vorgezogenen Besprechung mit dem Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab am 
06.12.2017). Die Flächen weiter südlich (Flur-Nr. 2252) scheiden ebenfalls aufgrund 
der Konflikte mit der Wohnnutzung, der unmittelbar angrenzenden Kirche und Kin-
dergarten, von vornherein aus. 

 Dies gilt auch für alle weiteren Flächen südlich des gewählten Standorts, da dort die 
Kernbereiche der Bonau liegen (natur- und artenschutzrechtliche Konflikte). 

 
 Eine Ansiedlung nördlich der Rothenstädter Straße ist nicht sinnvoll und möglich, da 

sich auf diese Gebiete der Überschwemmungsbereich (HQ 100) erstreckt. Eine Be-
bauung wäre hier nun in absoluten Ausnahmefällen begründbar, so dass dieser Be-
reich ausscheidet.  

 Weitere Flächen um Pirk sind, wie in der Kartendarstellung aufgezeigt, topographisch 
nicht für eine gewerbliche Bebauung geeignet (Hangneigungen um bzw. über 10 %). 

 Der gewählte Standort für das Gewerbegebiet stellt sich unter Beachtung aller zu be-
rücksichtigender Standorte als der eindeutig beste und im Prinzip einzig möglich 
sinnvolle Standort dar. Ein Teil der Fläche liegt zwar im Landschaftsschutzgebiet. Eine 
bauliche Beanspruchung unter Erteilung einer Befreiung nach § 67 BNatSchG scheint 
jedoch im vorliegenden Fall aufgrund der relativ geringen naturschutz- und arten-
schutzrechtlichen Betroffenheiten vertretbar (siehe Ausführungen in Kap. 2.1 des 
Umweltberichts). Außerdem ist, wie bereits ausführlich erwähnt, das geplante Ge-
werbegebiet bereits seit 1997 im Flächennutzungsplan der Gemeinde als GE gewid-
met, während das Landschaftsschutzgebiet erst am 14.04.2003, also 6 Jahre später, 
in Kraft trat. Erst vor etwa einem Jahr wurde eine Baugenehmigung auf Flur-Nr. 
256/13 der Gemarkung Pirk, in geringer Entfernung westlich, ebenfalls innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets erteilt. Insofern wäre eine Änderung der Schutzgebietsku-
lisse konsequent. 

 

 Insgesamt betrachtet bestehen also zu der Gewerbegebietsausweisung keine Stand-
ortalternativen. Ein wesentlicher Vorzug des gewählten Standorts ist darüber hinaus, 
dass sich in angemessenem Umfang auszuweisende Mischgebietsflächen sinnvoll 
unmittelbar angliedern lassen. Eine horizontale Gliederung der Nutzungen innerhalb 
des geplanten Mischgebietsbereichs gewährleistet die Anforderungen des Immissi-
onsschutzes. 
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5.7 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

 

 Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgte verbal-argumentativ. Zur Ge-
samteinschätzung bezüglich der einzelnen Schutzgüter wurde eine geringe, mittlere 
und hohe Eingriffserheblichkeit unterschieden. 

 Zur Bewertung der Schutzgüter Pflanzen und Tiere wurden Bestandserhebungen vor 
Ort durchgeführt und vorhandene Unterlagen und Daten ausgewertet (Artenschutz-
kartierung, Biotopkartierung).  

  
 

 Als Fachgutachten ist im vorliegenden Fall zunächst eine Schalltechnische Untersu-
chung erforderlich, die den vorliegenden Unterlagen beiliegt (mit Datum vom 
29.01.2019). Mit der Schalltechnischen Untersuchung und den darin formulierten 
Vorgaben können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse an den relevanten schutz-
bedürftigen Immissionsorten der Umgebung weiterhin gewährleistet werden (Fest-
setzung von Emissionskontingenten mit Zusatzkontingenten). 

 Darüber hinaus wurden die Ergebnisse eines Baugrundgutachtens berücksichtigt, das 
im Auftrag des Investors für den Bereich des Gewerbegebiets erstellt wurde. 

    
 Zur Bearbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung wurde der bayerische 

Leitfaden verwendet. 
 

 Kenntnislücken gibt es nicht. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter können durch-
wegs relativ gut analysiert bzw. prognostiziert werden. 

 
 
5.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 

 Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen zu ermitteln und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

 

 Im vorliegenden Fall stellen sich die Maßnahmen des Monitorings wie folgt dar: 
 

- Überprüfung und Überwachung der überbaubaren Flächen und der sonstigen Fest-
setzungen zum Maß der baulichen Nutzung (z.B. Gebäude- und Geländeniveau), 
und der gestalterischen Festsetzungen 

 

- Überwachung der Realisierung und des dauerhaften Erhalts der Ausgleichs-/Ersatz-
maßnahmen und der Festsetzungen zur Begrünung  

 
 
5.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 

 Der Gemeinde Pirk beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter 
Grünordnung Gewerbe- und Mischgebiet „Schloßpaint I“. 
Der Geltungsbereich  umfasst eine Fläche von ca. 17.247 m². Die Eingriffsfläche be-
trägt ca. 13.771 m².  
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Die Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden detailliert untersucht.  
Auf das Schutzgut Mensch und die Kultur- und Sachgüter werden vergleichsweise ge-
ringe Auswirkungen hervorgerufen. Die aus der Schalltechnischen Untersuchung sich 
ergebenden Vorgaben werden vollumfänglich berücksichtigt, und sind im Zuge der 
Realisierung der Bebauung umzusetzen, um in der Umgebung weiterhin gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten zu können. Von Bedeutung ist der Ver-
lust von ca. 1,3 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sind ver-
gleichsweise gering. 
Naturschutzfachlich besonders relevante Strukturen und Funktionen sind durch das 
Vorhaben nicht betroffen. Die geplante Bebauung schließt an den bestehenden Sied-
lungsbereich an, und erstreckt sich nicht wesentlich in die freie, unbebaute Land-
schaft hinein. Es werden ausschließlich gering bedeutsame Strukturen überprägt, und 
auch durch indirekte Effekte sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Lebens-
raumstrukturen des Talraums (z.B. Wiesenbrüterlebensräume) zu erwarten, wenn-
gleich das Vorhabensgebiet im Randbereich der Bonau und des Waldnaabtals liegt. Es 
werden auch keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst (siehe             
Kap. 6). 
Geringe bis mittlere Auswirkungen werden außerdem auf das Schutzgut Landschaft 
hervorgerufen. Der Vorhabensbereich ist derzeit zwar selbst landschaftlich geprägt, 
im Umfeld jedoch bereits durch anthropogene Strukturen gekennzeichnet. Dennoch 
wird die technogene Prägung im Vorhabensbereich zunehmen, und die Wirkungen 
gehen trotz der nicht gegebenen Fernwirksamkeit und der geplanten Einbindung 
durch Grünstrukturen über den unmittelbaren Vorhabensbereich hinaus, wobei ge-
rade im Bereich des Gewerbegebietsbereichs eine erhebliche Vorprägung besteht. 
 

Naturgemäß relativ erhebliche Auswirkungen werden auf das Schutzgut Boden her-
vorgerufen. Es sind aufgrund der Ausprägung der Bodentypen mittlere Empfindlich-
keiten kennzeichnend. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind als mittel bis relativ hoch einzustu-
fen.  
Die beanspruchten Flächen halten sich im Hinblick auf die Reduzierung der Grund-
wasserneubildung zwar in Grenzen, und mit der Rückhaltung des Oberflächenwassers 
und Entwässerung des Gewerbegebiets im Trennsystem werden Vermeidungsmaß-
nahmen bezüglich des Schutzguts durchgeführt. Allerdings ist der Grundwasserstand 
im Gebiet relativ hoch, so dass relativ hohe Empfindlichkeiten kennzeichnend sind. 
Relativ geringe Auswirkungen sind schließlich bei den Schutzgütern Klima und Luft zu 
erwarten. 
 

Die naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für die vorhabensbedingten 
Eingriffe werden außerhalb des Geltungsbereichs auf einer externen Kompensations-
fläche festgesetzt (Flur-Nr. 721 der Gemarkung Enzenrieth). Maßnahmen zur Ein-
griffsvermeidung werden aufgezeigt. 
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6. Aussagen und Bewertungen zum speziellen Artenschutz (Überblick) 

Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, inwieweit bei 
den europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, eu-
ropäische Vogelarten) und den sonstigen nach nationalem Recht streng geschützten 
Arten Verbotstatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst 
werden. 
 
 

Wirkungen des Vorhabens 
 

Unmittelbar betroffen sind ausschließlich intensiv als Acker und untergeordnet als 
Grünland genutzte Flächen, die sich eher bandartig an die bestehenden Siedlungs-
strukturen anordnen, und sich deshalb nur wenig in die freie Landschaft hinein ent-
wickeln. Eine Betroffenheit höherwertigerer Strukturen, auch durch indirekte Effekte, 
insbesondere in die Talstrukturen und die Bonau, ist nicht zu erwarten, so dass auch 
keine Störungen solcher Lebensraumstrukturen hervorgerufen werden. Zwar schlie-
ßen südlich die Lebensraumstrukturen der Bonau an. Die Kernbereiche dieses Ge-
biets liegen jedoch deutlich weiter südlich. Empfindliche Strukturen sind im betroffe-
nen näheren Umfeld nicht vorhanden. Naturschutzfachliche Belange bezüglich der 
Lebensraumqualitäten des Waldnaabtals sind ebenfalls nicht oder nur in geringem 
Maße berührt. Die relevanten Talstrukturen und potenziellen Wiesenbrüterflächen 
liegen weiter südlich und südwestlich. Das betroffene Gebiet ist bereits seit 1997 als 
Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan bestandskräftig ausgewiesen. 
Wie bei jeder Baumaßnahme werden baubedingte, darüber hinaus auch betriebsbe-
dingte Beeinträchtigungen nach Realisierung der Bebauung hervorgerufen. 
 
 

 
Verbotstatbestände 
 

Sowohl im Hinblick auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die sonstigen, 
nach nationalem Recht streng geschützten Arten sowie die Europäischen Vogelarten 
gelten folgende Verbote: 

  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren o-
der ihrer Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
 

Störungsverbot: Erhebliches Stören der Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
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Tötungsverbot: Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisi-
onsrisiko für die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Scha-
denvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht . 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

 

Hinweis: aufgrund der vergleichsweise geringen Betroffenheit ist eine detaillierte Ab-
schichtung gemäß den „Tabellen zur Ermittlung des Artenspektrums“ im vorliegen-
den Fall nicht erforderlich. Die potenziell betroffenen Arten, die im Folgenden zu prü-
fen sind, lassen sich relativ einfach ableiten. 
 

 
Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, nach nationalem Recht 
streng geschützte Arten 
 

Eine Betroffenheit der Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist aufgrund 
deren bekannter Verbreitungsgebiete und der Lebensraumansprüche unter Berück-
sichtigung der im Gebiet ausgeprägten Lebensraumtypen auszuschließen. Verbotstat-
bestände können deshalb nicht ausgelöst werden. 
Da von dem Vorhaben keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und der nach nationalem Recht streng geschützten Arten 
betroffen sind, ist eine Auslösung von Schädigungsverboten ausgeschlossen. Auch 
Störungen von Arten des Anhangs IV, Veränderungen von Leitlinien für strukturge-
bunden fliegende Fledermausarten, relevante Veränderungen von Nahrungslebens-
räumen etc. werden im vorliegenden Fall nicht hervorgerufen. Das Gebiet hat auch 
als Nahrungslebensraum von Fledermäusen keine nennenswerte Bedeutung. Land-
wirtschaftlich genutzte Flächen stehen im Anschluss auf ausgedehnten Flächen wei-
terhin zur Verfügung. Für die Reptilien (u.a. auch Zauneidechse) und Amphibienarten 
besteht kein Lebensraumpotenzial im Gebiet. Die im Norden verlaufende Kreisstraße 
stellt bereits eine starke Barriere für die Wanderung von Tierarten dar. 
 

Auch Tötungsverbote werden nicht hervorgerufen, da keine Gehölze gerodet werden 
und es aufgrund der niedrigen Fahrgeschwindigkeiten nicht zu einer nennenswerten 
Erhöhung des Kollisionsrisikos kommt. 
 

 

Europäische Vogelarten 
 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten gelten die gleichen Verbotstatbestände wie 
für die Arten des Anhangs IV. 
Detaillierte Erhebungen liegen nicht vor, ebenfalls keine Artnachweise in der Arten-
schutzkartierung für den unmittelbaren Planungsraum bzw. die nähere Umgebung. 
Lediglich drei Begehungen wurden im Frühjahr im Hinblick auf ein Vorkommen der 
Gilde der „Feldbrüter“ durchgeführt (Frühjahr 2018). 
Unmittelbar betroffen können vor allem die Bewohner der intensiven Kul-
turlandschaft wie Feldlerche (Rebhuhn, Wachtel) sein (Gilde der „Feldbrüter“). Hin-
weise auf Vorkommen liegen nicht vor, und sind am unmittelbaren Siedlungsrand, an 
dem sich die geplante Bebauung bandartig, also wenig in die unbebaute Landschaft 
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hinein entwickelt, auch nicht zu erwarten. Bei den Begehungen im April 2018 konnte 
auch die Feldlerche nicht festgestellt werden. 
Auch potenziell vorkommende Arten der Talaue der Waldnaab, die in den südlich an-
grenzenden Bereichen vorkommen können, sind durch die Gebietsausweisung nicht 
betroffen. In Pirk brütet seit einigen Jahren wieder der Weißstorch. Der Horst liegt 
auf dem Brauereikamin. Der Nahrungslebensraum des Pirker Weißstorchvorkom-
mens erstreckt auch auf folgende, schwerpunktmäßige Gebiete: 

- Bereich südöstlich Pirk bis zur A 93 im Westen und dem Waldgebiet Bonau im Sü-
den: ca. 70 ha (der im Geltungsbereich beanspruchte Teilbereich beträgt ca. 1 ha, 
und ist als Acker intensiv genutzt) 

- Auenbereich südöstlich und östlich Rothenstädter Straße: ca. 70 ha 

- Auenbereich nördlich und westlich Pirk, nördlich der NEW 21: ca. 195 ha 
Das anzunehmende Hauptnahrungsgebiet des Pirker Weißstorchvorkommens liegt 
bei ca. 335 ha, wobei darüber hinaus auch noch andere Gebiete, wie landwirtschaft-
lich genutzte Bereiche östlich der GVS Pirk-Pischeldorf bzw. östlich der NEW 9 im Ab-
schnitt Pirk-Schirmitz genutzt werden. Von den ca. 335 ha des Hauptnahrungslebens-
raums wird durch die Realisierung des Vorhabens (Gewerbegebiet) ca. 1 ha in An-
spruch genommen (entspricht ca. 0,3 %). Es liegen gelegentliche Sichtungen des 
Weißstorchs bei der Nahrungssuche im Planungsgebiet vor. Aufgrund des sehr gering 
betroffenen Anteils und der Lage am unmittelbaren Rand des bestehenden Gewer-
begebiets sowie der suboptimalen Ausprägung als Acker kann in jedem Fall davon 
ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine essentiellen Bestandteile des 
Nahrungslebensraums des Pirker Weißstorchvorkommens beansprucht werden. CEF-
Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind deshalb nicht erforder-
lich. Nachdem auch während der Bauarbeiten keine Störungen am Horst hervorgeru-
fen werden (ca. 300 m Entfernung), werden insgesamt keine Störungsverbote ausge-
löst. Schädigungsverbote werden bei der Art ohnehin nicht hervorgerufen. Tötungs-
verbote werden ebenfalls nicht hervorgerufen. Die Gemeinde Pirk ist unabhängig da-
von zukünftig bestrebt, Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen vorrangig in der Bonau durch-
zuführen, wenn sich eine Möglichkeit ergibt. Solche Maßnahmen werden sich auch 
auf die Nahrungslebensräume des Weißstorchs positiv auswirken. Derzeit laufen 
konkrete Verhandlungen. 
Greifvögel, die auch in der intensiv genutzten Kulturlandschaft jagen, können durch 
die Überbauung von Nahrungslebensräumen betroffen sein. Sollte dies der Fall sein, 
kann aufgrund der ausgedehnten Jagdreviere (potenziell betroffen kann dadurch nur 
ein kleiner Teil im Siedlungsrandbereich sein) und der hohen Flexibilität bezüglich der 
Nahrungslebensräume davon ausgegangen werden, dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Populationen der Arten nicht erheblich verschlechtert. Störungsverbote 
werden deshalb nicht hervorgerufen. Schädigungs- und Tötungsverbote werden bei 
diesen Arten ohnehin nicht ausgelöst. 
Tötungsverbote werden ebenfalls nicht ausgelöst, da keine Gehölzrodungen im ge-
planten Baugebiet erforderlich sind und es aufgrund der niedrigen Fahrgeschwindig-
keiten nicht zu einer nennenswerten Erhöhung des Kollissionsrisikos kommt. 
Gehölzbewohnende Arten sind auch durch indirekte Beeinträchtigungen nicht vom 
Vorhaben betroffen. 
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Zusammenfassung 
 

Entsprechend den obigen Ausführungen werden insgesamt keine Verbotstatbestän-
de nach § 44 BNatSchG hervorgerufen (CEF-Maßnahmen zur Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände sind nicht erforderlich). 
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BEBAUUNGSPLAN MIT

INTEGRIERTER GRÜN-

ORDNUNG  "GEWERBE- UND

MISCHGEBIET SCHLOßPAINT I"

GEMEINDE PIRK

VG SCHIRMITZ

HAUPTSTRASSE 12

92718  SCHIRMITZ

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Pirk hat in seiner Sitzung vom 06.02.2018 die Aufstellung des

Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung "Gewerbe- und Mischgebiet Schloßpaint I"

beschlossen.

Der Beschluss wurde am 15.03.2018 ortsüblich bekanntgemacht.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplans mit

integrierter Grünordnung "Gewerbe- und Mischgebiet Schloßpaint I" und Umweltbericht in der

Fassung vom 26.04.2018 hat in der Zeit vom 15.05.2018 bis 18.06.2018 stattgefunden.

Frühzeitige Behördenbeteiligung

Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur

Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der

Umweltprüfung vom 15.05.2018 bis 18.06.2018 gegeben.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur

Stellungnahme zum Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung

"Gewerbe- und Mischgebiet Schloßpaint I" in der Fassung vom 26.04.2018 innerhalb angemessener

Frist vom 15.05.2018 bis 18.06.2018 gegeben.

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung "Gewerbe- und

Mischgebiet Schloßpaint I" und Umweltbericht in der Fassung vom 27.06.2018 wurde mit

Begründung gem. §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.08.2018 bis 19.09.2018 öffentlich ausgelegt.

Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 4 Abs. 2 BauGB erneut Gelegenheit zur

Stellungnahme zum Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung

"Gewerbe- und Mischgebiet Schloßpaint I" in der Fassung vom 11.12.2018 innerhalb angemessener

Frist vom 21.12.2018 bis 22.01.2019 gegeben.

Erneute öffentliche Auslegung

Der Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung "Gewerbe- und

Mischgebiet Schloßpaint I" und Umweltbericht in der Fassung vom 11.12.2018 wurde mit

Begründung gem. §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.12.2018 bis 22.01.2019 öffentlich ausgelegt.

Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 4 Abs. 2 BauGB erneut Gelegenheit zur

Stellungnahme zum Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung

"Gewerbe- und Mischgebiet Schloßpaint I" in der Fassung vom 30.01.2019 innerhalb angemessener

Frist vom 25.02.2019 bis 13.03.2019 gegeben.

Erneute öffentliche Auslegung

Der Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung "Gewerbe- und

Mischgebiet Schloßpaint I" und Umweltbericht in der Fassung vom 30.01.2019 wurde mit

Begründung gem. §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.02.2019 bis 13.03.2019 öffentlich ausgelegt

Satzungsbeschluss

Die Gemeinde Pirk hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.03.2019 die Aufstellung des

Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung "Gewerbe- und Mischgebiet Schloßpaint I" als

Satzung beschlossen.

Inkrafttreten

Der Beschluss des Entwurfs der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung

"Gewerbe- und Mischgebiet Schloßpaint I" als Satzung durch den Gemeinderat wurde am

................. ortsüblich bekannt gemacht. Mit dem Tag der Bekanntmachung tritt die Aufstellung des

Bebauungsplans rechtsverbindlich in Kraft. Die Aufstellung des Bebauungsplans  i.d.F. vom

....................... wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in den Diensträumen der

Gemeinde Pirk zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen

Auskunft gegeben.

Pirk, den ....................                                      ............................................................

                                                                         (Unterschrift, Siegel) Michael Bauer, 1. Bürgermeister
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